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Der schweizerist
heraus

von Escher
Mitglieder» der gesezgebenden 5

Hundert fünf und
Drittes

Zürich, Mittwochs de

Gesezgebung.
G rosser Rath, 15 August.

Legier erneuert Escher s gestrige Motion, daß
die lügenhaften Berichte des B. Bischofs von Wist
lisburg zur nähern Untersuchung einer Commission
pzîîvicsen werden sollen. Rellstab glaubt, der
Gesezzeber soll nur Gesetze machen, und daher fodert
er Tagesordnung. Eich er will freilich keinen Pro»
isß in der Gesezgebung ,elbst führen, allein da eine
Commission wegen falschen Berichten niedergesezt ist,
so sollen bill-g auch alle hierauf Bezug habende Ge-
gcnstande, wie der gegenwärtige ist, der Conun:sfion
zugewiesen werden. Trösch fodert Tagesordnung.
Rellstab und Oesch folgen nun Eschern. Cm
stor unrerstàjt L e gler 6 Antrag. Carmintran
findet ebenfalls durchaus nothwendig, Verfügungen
wider falsche Berichte zu treffen und folgt Leg lern.
Gysendörfer folgt, weil es durchaus nothwendig
ist, uns Achtung zu verschaffen. Cap a ni begehrt
Verweisung dieser Sache an den Justizmintster.
Bourgois folgt Capani. Thorin folgt Leglers
Antrag. Der Gegenstand wird dem Justizminister
zugewiesen.

J om ini leistet den Bärgereid.
Michel fodert Entlassung für 4 Wochen, weil

er noch einige öffentliche Rechnungen abzuschließen
hat, und neben dem, wenn man seine Bitte abschla-
gen wurde, in Fall käme den ganzen grossen Rath
tu G vatter zu bitten. Bourgois will diese Bitte
gewahren, er fodert aber Niedersetzung einer Com-j
Mission, um ein Reglement über solche Entfernungen >

Zu entwerfen. Capani umerstüzt Bourgois.!
Anderwerth fodert Tagesordnung über Bourgois
Motion, weil d>e Versammlung über solche Entlast f
langen immer freie Haud behalten soll. Herzog'
Mgr. Man geht zur Tagesordnung und gewahrt
Michel seine Bitte.

Capani begehtt ein Verzeichnis der abwesenden
Mitglieder. Herzog fodert, daß dasselbe wenig '

/«à à Wand aufgehängt werde. Hubert
«odm Tagesordnung, welche angenommen wird. >

he Republikaner
gegeben

und Usteri,
îâthe der helvetische» Republik.

zwanzigstes Stück.
Quartal.

n 5. September 1798.

Moor fodert für 4 Woche» Entlassung, welche
gestattet wird. Merz begehrt für 14. Tage Entlast
sung; Genehmigt.

Haas berichtet als Saalinspektor, daß in ku»

zern alles ungemein bereit für unsre Aufnahme sey,
und daß das Urselinerkloster für die Sitzungen des
grossen Rathes und für die Wohnungen der Schrei-
der am zwekmässigsten befunden worden ist, zu wel-
chem Ende hin einzig noch eine Mauer um die künst

tige Wohnung der Urselinerinnen, welche einen Theil
des bisherigen Klosters ausmacht, gezogen werden
muß. Escher wollte Anfangs einige Bemerkungen
über die etwelche Abgelegenheit dieses Klosters ma-
chen, allein da so alte Mitglieder, wie Haas, den

Weg zu demselben nicht beschwerlich finden, so will
er keine Einwendungen vortragen; dagegen kann er
eine andere dringende Bemerkung, die vielleicht das
Ansehen einer kleinen Spötterei hat, die ihm aber

sehr wichtig vorkömmt, nicht unterlassen. Jezt
schon, ungeachtet der Unreinlichkeit unsers Vorhofs,
ist derselbe während den Sitzungen, oft so stark von
Mitgliedern besezt, welche frische Luft schöpfen, und
ein Pfeifchen Toback rauchen, daß die Sitzungen zu-
weilen kaum mehr fortgesezr werden können; was
wird also erst geschehen, wenn in der Nahe angeneh,
me Besuche zu machen find? Nicht aus Spott, son-
der» aus Eifer für unsre Arbeiten ssodere ich, daß die
Urselincrinnen von den Gesczgebern durch undurch,
dringliche Mauern abgesondert werden. " Endlich
noch fodert er Zeitbestimmimg über die mögliche Ver-
Änderung des Regierungssitzes. Haas bemerkt, daß
in Rüksicht Eschers sorgfältiger Bemerkungen bin-
länglich gesorgt werden soll; in Rükstcht der Zeit
glaubt er, daß innert einem Mrnat alles für unsre
Aufnahme bereit seyn werde. Herzog hätte dieses
Kloster nicht zu dem Sitz des grosse«Raths gewählt,
doch will er hierüber keine Einwendungen machen.
Dagegen fragt er, wer die Unkosten aller dieser Ein-
richlmigen kragen müsse? Er Host, daß durchaus
Nichts davon auf den Staat fallen werde, weil man
gerade, um dieses auszuweichen, Arau verlassen
wolle; daher pl»testirt er gegen jeden Kostenaufwand
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für den Staat. Deloes fürchtet, daß die Kirche
für unsern Verfammlungssaal wahrend dem Winter
zu kalt sey, und Host übrigens wie Herzog, daß alle
diese Anordnungen dem Staat keine Unkosten verursa.
chen werden. Hüssi folgt dem bisher geäusserten
Dank gegen die Saalinspektoren, und will H aasen
den Auftrag geben, alle erfoderlichen Einrichtungen
zu veranstalten; er ist überzeugt, daß die Nation keine
Unkosten zu tragen haben wird, und wünscht daher,
daß man zur Tagesordnung über die gefallnen Be
merkungen gehe. Secretan schildert die Lage des
Urselinerklosters sehr vortheilhaft, allein er wünscht
sehr, daß die Urselinerinnen daraus entfernet werden
möchten, weil auch der Mauern ungeachtet einige
Unordnungen entstehen könnten; Protestation geg.n
Unkosten kann, er nicht annehmen weil keine A r von
Protestation, sondern unbedingte Annahme der Slim-
menmehrheit statt haben soll; übrigens aber ist er

Hüssi s Meinung. Lacoste folgt Secretan.
Grafenried macht verschiedene Bemerkungen über
die neuen Einrichtungen und Beschleunigung dersel-
ben. Herzog beharret und will, daß wenn man
Zuzern officiel anzeige, daß es zum Siz der Regie-
rung gewählt sey, man auch zugleich erklare, daß die

Nation keine Einrichtungskosten auf fich nehme.
H art mann bezeugt, daß die Stadt Luzern all» Ko-
sten selbst tragen werde; er folgt Secretan und
will die Urselinerinnen nach Wertenstein transpsrftrrn
und die dortigen Franziskaner versende». Hüssi
folgt Secretan und Hart m an«, und will An-
fangs October den Regierungssiz verändern. De-
loes folgt Herzog und will Hassen beauftragen
die erfoderlichen Einrichtungen zu leiten. Haas
macht eine umständliche Beschreibung aller Vorkeh-

rungen, zur allgemeinen Beruhigung. Custor folgt.
Michel ebenfalls, und ihm ist gleich ob die Kloster-
frauen unter ihm, ob ihm, oder neben ihm logiren.

Huber will überhaupt dekreriren, daß das Urseli-
nerkloster zum Sitz des grossen Raths bestimmt sey,
nnd Hassen als Präsident der Saalinspektoren be-

austragen, die Einrichtungen zu leiten; endlich f. deck

er, daß in einem Monat die Sitzesänderung vcrge«
nommen werde; in Rüksicht der Unkosten folgt er

Secretans und Hüssis Bemerkungen. Guter
freut sich, daß die Urselinerkirche zu einem Tempel der

Gesezgebung umgeschaffen werde; er will in 6 Wochen
abreisen und wegen der Einrichtung des Saals den

Bauinspektor Vogel zu Rath ziehen. ES wird er-

kannt: Das Direktorium einzuladen, die Wahl Lu-

zerns demselben officiel mitzutheilen und zu erklaren,
daß die Nation sich mit keinen Emrichiungsuukosten
befassen werde; ferner, daß das Ueftlinerkloster mit
allen seinen Zubehörden zum Sij des gross.» Raths
erklärt werde; endlich, daß Haas den Auftrag ha
den soll, die erfoderlichen Einrichtungen zu leiten.
und darüber mit den hicrbleibendm Saalinspektoren
in Briefwechsel zu tretten.

Das Vollziehungsdirektorium zeigt an, daß es
täglich Foderungen über Aufhebung von Criminal,
strafen der alten Regierungen, die ihm einkommen,
zurükweise; allein noch sind Strafen vorhanden, die
nur in Vecoannuitg aus einem Kanton, oder einer

Bogtei bestehen, da nun solche Strafen ganz der Ein-
heit der Republik zuwider sind, so fragt es, wie es

in dieser Rüksicht gehalten werden solle. Secretan
fühlt die Unschiklichkeit solcher Strafen, aber auch
die Schwierigkeit, dieselben umzuändern; er begehrt
daher Nicdersetzung einer Commission über diesen Ge-

genstand. Akermann folge. A n d erwerrh folgt
auch und findet jede Verbannung nnzwekmaßig.

Der Antrag wird angenommen und in die Commis-

sion, welche in 8 Tagen Rapport machen soll, wer-

den geordnet: Au verwerth, Spengler und

Koch.
Das Vollziehungsdirektorium bemerkt, daß Hrem,

de auch Bedienungen in Helvetien erhalten können

ohne den Bürgereid leisten zu müssen, und da ihre

Beeidigung unentbehrlich nothwendig ist, so fodert

es Bestimmung einer Eidesformel für solche Falle.

Ander werth glaubt, nur Fremde, die m helveti»

schen Kriegsdiensten stehen, sollen einen Eid schwo-

ren, andere Fremde die Stellen haben, könne man

Hinzegen ohne Eid annehmen. Secretan kann

Ander werth nicht beistimmen und fodert Nieder-

fttzung einer Commission über diesen Gegenstand-

H u ber folgt Secretan. Anderwerth zieht stl?

neu ersten Antrag zurük. Der Antrag wird angeavm-

men und in die Commission ernannt: Vo nderfluh,
Bourg ois und Grase nrled.

Chenaud fodert, daß die Commission wegen

des immer noch beibehaltnen Advokatenamrs einiger

Unterstatthalter, in 4 Tagen ein Gutachten vorlege.

Angenommen. ^
Das Lollziehungs-Direktorium bemerkt, daß der

französische Geschäftsträger in Basel, die Passe der

Untersiatthalter nicht unterzeichnen wolle, weil er ou

Unterschriften derselben nicht kennen könne; nun schiagr

es, nach Verabredung mit dem Geschäftsträger, vor-

den ycen §. des Paßgesetzes zu ändern und zu be M
men, daß die Pässe von den Regierungsstatlhalcer
unterschrieben werden sollen, welches durch ^coerg -

bung unterschriebner Paßformeln an die llncerstar

Halter ohne Beschwerde geschehen könne.
„

unterstützt diese Bothschaft uno will ihr entspreche -

Huber folgt. Jomini will die Passe durch

Verwaltungskammern unterschreiben lassen. H »o

beharret auf seinem ersten Antrag, und will A ^
von Nichtannahme, den Gegenstand der Kommm

zuweisen. Deloes beharret, weil sich das ^»rc
rium hierüber mit auswärtigen Behörden verae

habe. - Der Yte j d-s Paßgesetzes wird
men, und dagegen bestimmt l daß die vom Regler» »

statthafter bekräftigte Unterschrift und Siegel j
Pässe« erforderlich sey. Huber will den neue

1.



als Beisatz dem alten yten §. zusetzen. Secretan
fodcrt unbedingte Beibehaltung des getroffucn Be-
schlusses. Carrard folgt Hubern dessen Antrag
angenommen wird.

Akermann trägt im Namen einer Commission
an, die Nat onalgebäude welche das Direktorium laut
seiner Botschaft vom zweiten Julii zu verkaufen
wünscht, weit ihre WiderHerstellung zu kostbar wäre,
öffentlich n^ch einer vorgcgangnen Publikation ver-
steigern zu lassen; und bei künftigen ähnlichen Ver-
äusserungen die gleichen Maaßregeln zu beobachten,
Carrard begehrt, daß man nur bei den benannten
Gebäuden stehen bleibe. Bourgois folgt. Dac
Gutachten wird mit Carrards vorgeschlagner Abän
bèrung angenommen,

Akermann trägt im Namen einer Kommission
an, dem Schneider Burkart von Zürich seine Bitte
eine Argauenn ohne Gemeindsabgaben wegen Armuth
bezahlen zu müssen, heurathen zu dürfen, zu gestat-
ten; Lüscher will diese Maaßregel allgemein machen.
Anderwerih will das Gutachten in die Commis
sien jurückw'isen, weil es bedenklich ist, solche Ab
gaben an Armenanstalten ohne weitere Untersuchung
aufzuheben. Akermann glaubt man könne keinen
Gemeindsgenossen zwingen seiner Braut die auch
Schweizerinn ist, das Gemeindsrecht zu kaufen. Her-
jog vertheidigt das Gutachten. Bourgois folgt
und will dieses Gutachten zu einem allgemeinen Ge-
setz machen. Trösch folgt Bourgois. Guter
glaubt man sollte eher diejenigen die sich heurathen
wollen bezahlen, als dieselben zahlen machen.— Das
Gutachten wird nicht nur angenommen sondern all-
gemein gemacht.

Ein Namen Aufruf wird vorgenommen, wel-
chem zufolge sich über 50. Mitglieder abwesend befinden.

Senat 15. A u gust.
Die Verwaltungskammcr von Luzern bezeugt in

einem Schreiben an den Senat, Dank und Freude
über die Nachricht daß Luzern zum Sitz der helveti-
scheu Regierung gewählt worden. Kubli sieht aus
diesem Schre ben daß die Verwaltungskammer in Lu-
zern keine offizielle Anzeige von unserm Dekret erhal-
ten hat; es wundert ihn sehr, warum das Direkt»-
rium dieß zu thun unterlassen hat. — Wenn es auch
itzt noch nicht geschehen seyn sollte, so verlangt er, daß
das Direktorium aufgefordert werde, es zu thun.
Fornerod wundert sich über eine solche Molion;
das Vollziehungs-Direktorium muß erst sehen und
untersuchen lassen, ob das Dekret ausführbar und
ob in Luzern hinlänglicher Raum und Wohnungen
sind? — usteri: wann Fornerod sich über Kubli's
Antrag wundert, so wundere ich mich noch weit mehr
über Fornerods Antwort. Wie kann ein so konstitu«
tioneller Mann sich eine so konstitutionswidrige Aeusse«

rung erlauben i Das Direktorium sott ehe es ein De-

kret der Gesetzgebung vollziehen läßt, erst untersu«
chen, ob dasselbe ausführbar sey; das wäre in der
That ein saubres Verhältniß zwischen der gesetzgeben«
den und vollziehenden Gewalt, und es liegt darin»
auch ein sehr artiges Kompliment für die erstere.
Uebrigens wissen wir alle, daß Häuser genug in Luzer»
sind; allein dieselben müssen gehörig eingerichtet wer«
den; dazu bedarf die Verwaltungskammer der offizi«
-llen Anzeige unsers Beschlusses; ich unterstütze als»
Kubli's Antrag. Bay: die Saalinsp'kcoren werden
uns sagen, ob hinlängliche Wohnungen in Luzern
sind; allein in der That glaube ich, es ist ein Verse«
gen des Direktoriums, daß es der Verwaltungskam«
mer keine Anzeige gemacht hat; damit dasselbe indeß
wisse was es zu thu» hat, wird es hinlänglich seyn
ihm den Brief der Verwaltungskammer zu senden.

Fornerod will sich gegen den Vorwurf einer in«

konstitutionellen Aeusserung vertheidigen: es sey hier
von keinem gewöhnlichen Gesetze die Rede; der Se«
nat selbst habe an dem Daseyn hinlänglicher Woh«
nungen gezweifelt. Dem Direktorium sey eine unge«
wisse Zeit eingeräumt, innert der die Proklama«
tion der Gesetze vor sich gehen soll und von welchem
es nun zu Einziehung gewisser Nachrichten von Luzern
habe Gebrauch machen wollen. Duc findet, Bay
und Fornerod stehen im Irrthum, wenn sie glauben
unsere Saalinspektoren seyen nach Luzern gesandt, um
,u sehen, ob hinlängliche Wohnungen daselbst vor«
Handen sind; sie sind einzig hingesandt um Einrich«
cungen für unsere Versammlungssäle zu treffen. Auf
die Bemerkung des Präsidenten, daß wie er zu wis«

sen glaubt, das Direktorium nun wirklich die offizielle
Anzeige nach Luzern gesandt habe, geht man zur Ta«

gesordnung über.

Der i;te Abschnitt des Reglements beider Ra«

the, der von den Beschlüssen handelt, wird einer aus
denB. Berthollet, Schneider und Diethelm
bestehenden Kommission zur Untersuchung übergeben.

Der igte Abschnitt der von den Rapporten han«

delt, wird der schon, über den Abschnit von den

Kommissionen, niedergesetzten Kommission zugewiesen.
Der rite der von der Art das Stimmenmehr auf«

zunehmen handelt, wird einer aus den B. Usteri,
Barras und Falk bestehenden Kommission über«

geben. ^ ^Der Beschluß welcher über die Bitte, der Ge«

meinden Farwangen, Meistcrschwanden und Tallwcll,
vom Hallweiler Müllenzwang befreit zu werden, zur
Tagesordnung übergeht, indem diese Bitte durch Auf«

schiebung der Personal-Feodalrechte längst gewahrt
ist — wird angenommen.

Der Beschluß, welcher drei Burgern aus dem

Kanton Baden, Distrikt Muri, jedem in seiner Ge«

meinde, ohne Eintrag jedoch der Rechte der Gemein«

den, «in Hans zu bauen bewilligt, wird verlesen.

Mehrere Summen rufen zur Annahme. Fornerod:



Ich begreife nicht wie man einen solchen Beschluß
mit Urgenz annehmen kann; was glaubt ihr für ein
Recht zu haben, eine Gemeinde ihres Eigenthums zu
berauben? Ich «erde mich, wie schon in einem fru-
Hern gleichartigen Falle, aus allen Kräften dagegen
setzen; es ist ein ungerechtes Dekret, wodurch die
Bittsteller Erlaubniß erhalten, sich eines ihnen nicht
zugehörigen Bodens zu bemächtigen und darauf Hau-
scr zu bauen; wir wollen nicht unter dem Namen
von Freiheit und Gleichheit Beschlüsse geben, die aller
Freiheit und Gleichheit zuwider laufen. Ihr habt
zwei oder drei solche Dekrete gegeben die wahrhaft
tig Rache schreien. Bay: Wann von den ehemali-
gen Regierungen solche Bewilligungen verlangt wur,
den, so theilte man die Begehren erst den Gemeinden
mit, um zu sehe» ob und was sie dagegen einzuwen-
den haben; diese Vorficht ist nothwendig, um den
Gemeinden nicht schlechte Leute aufzudringen, und um
Holzftefel in den Gemeinden zu verhüten. Unsre
schnellen Bewilligungen können schlimme Folgen ha-
den, und unruhige Besorgnisse in den Gemeinden
verbreiten; man thäte besser die Sitte beizubehalten.
Ich verwerfe den Beschluß, kaflechere: Die Kon-
stitution erlaubt jedem Bürger in Helvenen zu woh-
nen wo er will; um wohnen zu können muß man
aber Häuser haben. Man sagt, die Bittsteller werden
auf fremdem Boden bauen; das ist in der That eine
sonderbare Voraussetzung! Der Eigenthümer dieses
Bodens würde sich doch wohl entgegensetzen; ich
nehme den Beschluß an. — Uebrigens zeigt sich aus
dem Begehren, daß der Geist unsrer Konstitution und
unsere Dekrete sehr allgemein von dem Landmanne
nicht gekannt sind; ich verlange baß der Senat das
Direktorium einlade, sich mit diesem Gegenstand zu
beschäftigen, und besonders unser Dekret vom gren
Mai bekannt zumachen, dieß wird uns zahllose Pe-
litionen abwenden. Lang stimmt zur Annahme;
das Verbot Häuser zu bauen, war ein die Mensch-
heit beleidigendes Verbot. Bert holtet: Ist es
möglich daß aufgeklärte Männer, mit solchem Recht
verhaßte Privilegien noch vertheidigen können? Ich
begresse es nicht. Es ist eine der abscheulichsten Tiran-
neicn gegen welche die Bittsteller mit Vorstellungen
einkommen; ich stimme für die Annahme. Muret:
Die gegenwärtige Discussion beweißt, mit welcher
Mühe und Langsamkeit wir uns von unsern alten ver- >

verblichen Grundsätzen losrcissen. Wie ist es mög-
lich, daß man noch im helvetischen Senate einem Haus-
vatcr verbieten will, für seine zahlreiche Familie ein ì

Haus zu bauen; entweder müssen wir denjenigen Hel-!
vetiern die dieß Recht bis dahin nicht besassen, das-
selbe geben, oder wir müssen es allen Helvetiern neh-

>

men. — Und welcher Gründe bedient man sich? —
Man nimmt an, ein Mann der bauen will, wisset
nicht wohin er bauen, noch woher er das Holz neh-
men will; erwerbe dieß im Walde freveln! Laßt uns
doch die Menschen nicht immer, wi>: die alten Regie, j

rungen es thaten, als Kinder behandeln. Meyer
v. Arbon ist weit entfernt, einen Schweizerbürger,
der auf eignem Grund bauen möchte, daran hindern
zu wollen; aber in der Bittschrift ist von eignem Bo-
den nicht die Rede; also bedarf die Sache näherer
Untersuchung; er schlägt eine Commission vor.
Schneider: Wann Muret und Berthollct über For,
nerods und Bay's^Besorgnisse erstaunt sind, so ist er
es noch vielmehr über ihre so übereilte und unübcr-
legte Zinnahme der Resolution. Kein Wort sagt die

Petition von eignem Grund und Boden, welches dann
uberdem von Vorgesezten des Orts, oder unparthett,
sehen Bürgern müßte bezeugt werden; wir wissen nichts
einmal, ob die Bittsteller Schweizecbürger sind; er"

verwirft den Beschluß. Meyer v. Arau: Aus eiz<

nen Boden zu bauen soll allerdings kein Hclvetier ge,

hindert seyn; aber so ununtecsnchte Erlaubnisse zum

Bauen zu geben, wie hier, ist sehr gefahrlich; es tön»

nen aus diese Art an abgelegnen Orten Ränder - und

Mörderhöhlen angelegt werden; wenn allzunahe an

Wäldern gebaut wird, könnten Waiddranoe veranlaßt

werden; er will die Sache durch eine Kommission

untersuchen lassen. Bodmer pflichtet Mnrct bei,

und wundert sich auch, daß im Senat Leute sitzen, .die

so abscheulich ungerechte Verbole vertheidigen. Mun>

ger will annehmen. Kubi«: Die Mitglieder welche

den Beschluß verwerfen wollen, sehen die Sache aus

einem einzige,» Gesichtspunkt an; sie wollen wissen,

ob die Bittsteller eignen Boden besitze»; das ist aber

gar nicht die Frage: sie verlangen nur BefreyunS - an

dem allen Joche, welches das Recht bauen zu durien,

vernunstlos ìiiischiankre; wer wird auf eines Andern

Boden bauen wollen? er nimmt den Beschluß au.

Diethelm und Duc ebenfalls. Häfeli will eine

Comisston. Lürhi v. Sol.: Wenn der grosse^Raw
den wahren Geist der Gcsejgebung besässe, so hatte er

uns diese lange Discussion erspart; und eine allge,

meine Bewilligung des hier zugestandn?» individuellen

Begehrens erklart. Dem Minister der Künste kommt

es dann zu, Verfügungen über das was denn Hau ^

scrbau soll beobachtet werden, zu treffen. Es m »

daß die Bittsteller auf eignem Boden bauen wollen,

denn sie sprechen von unfruchtbaren Aeckern aus dene

es geschehen soll; nun giebt es aber keine Gemeino
äcker. --- Der Beschluß wird angenommen.

(Die Fortsetzung im 126. Stuck Freitags.

Bei Zlegler und Söhnen, Buchhändlern auf der

grossen Hofstatt, sind zu haben: Professor ^s. H. Vr
mi'S Vorlesungen über einige politische Materien, m

Hinsicht auf unsre Revolution, ates Heft. Enry

r Einheit und Untheilbarkeit der helvetische»
blik. 2. Der neue Gesezgeber in Bezug auf die eyen

lige Verfassung. Netto 15 Kreuzer.

Nächsten Sonnabend wird die erste Nummer des

Voltsblattes ausgegeben.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert,
Mitgliedern der gesezgebeoden Räthe der helvetischen Republik.

Hundert sechs und zwanzigstes S tuck.

Drittes Quartal.
Zürich, Freitags den 7. September 1798.

Gesrzgebung.
Senat 15. August.

(Fortsetzung.)
Der Beschluß wird angenommen/ der das De

tret v, 25. Mai, betreffend die Justizpflcgc, wahrend
der nächsten Zurzachermesse, auch auf die bevorste«
bende Messe ausdehnt.

Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet,
einer vom grossen Rath niedergesezten Kommission,
einen genauen Bericht über die Klosterbidliothcken
und die übrigen der Nation zugehêrenden litterarischen
Schätze einzusenden, wird verlesen; »» eben so die
Borhschaft des Direktoriums, die ihn veranlaßt hat,
und worinn dasselbe einen im mönchischen Ton abge-
faßten Brief des Bibliothekars des Klosters St. Gal
len, der mit den litterarischen Kostbarkeiten seines Klo«
sters emigrirt ist, mittheilt, und ore Gesezgebung auf-
fodert, die Mittel zu berathen, wie solche National«
schätze gerettet, und dem Sch ksal jener des Klosters
Einsiedlcn entrissen werden können? --- Muret hätte
eine bedeutendere und nachdrüklichere Resolution ge-
wünscht; er sieht nicht, was die gegenwärtige bedeu«
ten soll; es ist um 'Maasregeln zu thun, durch welche
der Entfernung und Verschleuderung litterarischer
Denkmäler vorgebeugt werde; auch scheint es ihm
tadelhaft, daß das Direktorium mit einer Commission
des grossen Rathes in Corresvondenz treten soll; er
verwirft also den Beschluß. Meyer v. Arb. eben,
falls; er meint auch wenn die St. Galler Mönche
ihre Schätze geflüchtet haben, so hätten sie selbst mit-
gehen können, ohne uns durch ihren Unterhalt be«
schwerlich zu fallen. Usteri wundert sich über die
Bothschaft des Direktoriums ; durch den auf alle Klö
ster gelegten Sequester, und durch das Dekret wel-
ches die Kostbarkeiten der Klöster, die nicht in Sicher«
heu seyn mochten, an sichere Orte zu bringen ver«
ordnet, hat das Direktorium durchaus alle Mittel in

sehr bedeutend, aber als Einleitung zu einer bedew
tender» Arbeit, kann er immerhin angenommen wer«
den. Es ist auch nicht der Fall, daß durch denselben
eine Corresvondenz zwischen dem Direktorio und ei«

ner Commission des grossen Rathes entstünde; das
Direktorium wird nur aufgefodert, der Commission
durch seinen Minister der Wissenschaften die verlang-
ten Verzeichnisse zuzustellen; — er will also den Be«
fchluß annehmen Fornerod stimmt Usteri bei. Bay
ist Murets Meinung; die Resolution sey nnvollstän--
dig, und entspreche dem, was die Bothschaft des Di«
rektoriums verlangt, keineswegs. La siechere will
annehmen. Lüthi v. Sol..- Zu Sicherstellung der
Bibliotheken ist das Direktorium schon hinlänglich b«
gewältigt; aber etwas ganz anders ist die Aufbewah«
rung solcher Schätze zum Gebrauch, Nutzen und Ruhm
der Nation. Darüber konnte der grosse Rath nichts
verfügen, ohne sich vorher die gehörigen Kenntnisse
verschast zu haben, und dahin zielt der Beschluß. Den
selbe wird angenommen.

Eben so derjenige, der auf Veranlassung der nämli«
chenBothschaft/dasDirektorium einladet, den gesezqebrn«
den Räthen eine Darstellung der politischen Verhältnisse
des Kloster S-Gallen zum deutschen Reiche, einzusenden.

Auch jener, der vom Direktorio ein vollständiges
Verjeichniß der Ausgewanderten, mit Jnbegrif der
Klostergcistlichen, die seit der Revolution Helvetien
verlassen haben, verlangt.

Usteri und Muret berichten im Namen einer
Kommission über den Beschluß, der den von den ge«

Heimen Sitzungen handelnden Abschnitt des Regle,
ments beider Räthe enthält. Die Kommission räth
zur Verwerfung; einerseits weil in Folge dieses Bc»
schlusses, alle Finaiizgegcnstände in geheimer Sitzung
zu behandeln wären; anderseits/weil dem grossen Rathe
ausschliesscnd das Recht zukäme, in geheimen Sitzun«
gen behandelte Gegenstände, sogar die auf diese Art
vom Senat verworfenen Beschlüsse, bekannt zu

H mden, um die litterarischen Schätze der Klöster der Z machen; während der Senat dieß Recht durchaus
A « " zu erhalten; denn sicher verstunden wir unter I nicht besizt. Usteri tadelt noch besonders, daß wenn

^ nicht bloß Gold und Silber. Der Be- ß der Senat einen vom grossen Rath in geheimer Sitzung
lchiuß des grossen Raches ist nun an sich freilich nicht I behandelten Gegenstand nicht geheim behandeln'weil



— er ihn bann erst zurüksenden und erwarten muß
ob der grosse Räch nun gutfinde, denselben öffentlich
zu behandeln; dadurch sey der Senat in der Thal
moralisch gezwungen, alles was der grosse Rath ge-
heim behandelte, auch geheim zu behandeln: denn er
wird bei wichtigen und dringenden Beschlüssen — was
bei den in geheimen Sitzungen abgefaßten immer der
Fall seyn wird — sich nicht leicht zu einer solchen ge>

wazcen Zurüksendung entschließen. Muret ist hier»
über verschiedner Meinung, und billigt den Artikel.
Fornerod und Laflechcre sprechen für die Ver»
wecfung deS Beschlusses. Er wird verworfen.

Muret beklagt sich über Drukrchler in seiner
Mmoritätsmeiuung über den Zchendenbeschluß; besom
derS aber, daß steh am Schluß desselben sein Name
befindet welches man verstehen konnte, als wäre der
ganze Bericht von ihm — der doch so ganz seinen
Grundsätzen widerspricht; er verlangt, daß dieE.rcni
plare zurükgenom neu und verbessert, auch seine Re-
claination inS Bulletin eingerukt werde. Usteri klagt
auch über sinnentstellende Druk^ehler in dem Bericht
der Majorität, und überhaupt über die Nachlässigkeit
womit die Druksachen deS SenatS besorgt werden;
er verlangt, eS soll dem Drucker nichts mehr von Druk«
fachen abgenommen werden, daS nicht vorhin vom
Oberschreiber, oder bei Commissionssachen vom Pcä-
sident der Commission richtig befunden und unterzeich-
net worden ist. Fornerod freut sich, daß Muret
und Usteri bei dieser Gelegenheit an sich selbst ersah

ren, wie unanaenehm Entstellungen von Meinungen
sind. Bodmer erneuert seinen Antrag einer zwei
ten Commission von 16 Mitgliedern über den Zehn»
denbeschluß — und klagt daß man seinen einfältigen
Bitten kein Gehör gebe. UsteriS Antrag wird be-

schlössen; Murets Reclamation soll ins Protokoll
tingerükt und ein Verzeichniß der Drukfehler gevrukt
«erden.

Grosser Rath, 16. August.
Bürger Bluntschli, der schon einige Zeit als

Geschwinoschreiber am Bureau arbeitet, wünscht sei

ne Proben vorlegen zu dürfen. Escher erinnert, daß
eine Commission vorhanden sey, welche alle Probe»
derjenigen, welche wünschen beym Bureau angestellt

zu werden, zu untersuchen hat; er fodert daher daß

Bluntschli an diese Commission gewiesen werde
und daß sie den Auftrag erhalte über die Zwekmässig-
keit eines Geschwindschreibers am Bureau und die der

vorgelegten Probe einen Bericht zu machen: wird an
genommen.

Näf bemerkt, daß eine Commission über zwek

massigere Einrichtung des Schuldentricbes nieder-
gesczt sey, er fordert daß dieselbe endlich einmahl ein

Gutachten vorlege, weil nun bald, wenigstens im Can-
ton Zürich, der Schuldentried wieder offen steh«.

Michel dankt Nasen für diese Erinnerung weil in

einigen Kantonen der Schuldentrieb übermäßig kostbar
ist, allein Er glaubt eö^ soll eiue neue uns ganz atlgc-
meine Commission hie» über niedcrgeezt werden, weil die
jezige Commission nicht allgemein genug ist. Trösch
soigt Michei. Näfs Antrag wird angenommen.

Grase nriev sooert, daß jedesmal nachdem ein
Beschluß g .nommen wurde, sogleich die Redaction d.ssel-
den, vorgelesen werde um nicht den folgenden Tag sich

wieder mir der Redaction dcs Beschlusses aba.benzu
müssen, wenn man sich nicht mehr vollständig dessel-
bei, erinnert. Escher glaubt, die Sorgfalt mir der
die Beschlüsse abgefaßc werden sollen, erlaube dem
Burcau während seinen a dern G-schästen nicht die-

ie Redaction sogleich zu beso gen, er fodert asso Ver-
tagung über die;e» Antrag bis Grafenried iclbst

einmahl Secretair ist, und die Geschäfte des Bureau
tei.irc» lernt C n st o r folg:. T - ö sch st-mmr Gr a-

fenricd bey, weil ja auch Zotu gsschreiber am Bu»
reau sitzen, die alles wörtlich ni.derschrciben. Gra'
senried wmidcrt si„), daß gerade C'scher gegen
seine» Anrrag E »Wendungen mache, da er doch ein

>o fleissiger Secretair gewesen sey. E sch er sagt, wir
wolle» nun im Ernst sprechen, wir haben emeu Ober-
schreib« der alle Papiere in Empfang nehmen und

rezzistriren muß, ferner find 2 Secretair da, die mit

Fuhrung des Protokolls in beiden Sprachen befchäf-

tigt sind ; endlich haben wir noch 2 Aufsehersekretairs,
weiche aber Mitglieder der Versammlung sind und al- -

so an allen Berathungen Antheil nehmen folglich sich

nicht immer mit Redactionen abgeben können, also >cy

Grafenrieds Antrag nicht immer ausführbar und

zu verwerfen. Man geyt zur Tagesordnung.
Das Direktorium übersendet dem Präsidenten

Probestücke von der neuen Müaze des wicdergebohr-
ncn Helveticns <Man klatscht.)

Das Direktorium übersendet ein Verzeichnis der

Natronalgüter des Cantons Leman, Frey burg,
Aargau, Zürich und Schafoausen und ver-

spricht die übrigen Verzeichnisse ebenfalls nächstens

einzusenden. Esch er bemerkt, daß eine Commission
über diesen Gegenstand niedergesetzt ist, er wünscht

also, daß^ derselben diese Verzeichnisse ohne weitere

Einsicht übergeben werden, indem eigentlich solche

Gegenstande den geschloßnen Sitzungen zugehvren.
Dieser Antrag wird sogleich angenommen.

Das Direktorium fodert für den Kriegsminister
zur Bezahlung der verschiedenen Polizeywachen und

fur Pulverfabrikation szcxxz Franken: die Summe
wird sogleich bewilligt.

Das Direktorium zeigt an daß verschiedene kath»'

lisch« Geistliche sich der Civil- und Criminalgerichw'
pflege entziehen wollen, weil diese ihrer Kirchenzuchl

entgegen seyen, eS fodert daher schleunige Best'»'

mung hierüber und eine bestimmtere Erklärung ?'

§. der Constitution. Escher zweifelt nicht, daß on

ganze Versammlung einmüthig anerkennen wer«,



daß die katholischen Geistlichen gleich allen andern
Bürgern unter den constituirken Gerichten unmitteî,
bar stehen müssen, alteiu da das Direttorium ciklä-
rende Gesetze eines Coniiiialions!. soderr, so begehre
ich Niedersetzung einer Commission, die in 8 Tagen
ihren Rapport mache. Carinintra» sagt/ es fry
freylich einleuchtend/ daß die Geistlichkeit unter der
constituicten Genchispsiege stehe/ aileiu noch hat die-
selbe auch geistliche Verhältnisse, in welcher Rürsicht sie

unicr ihren eignen Obern stehen müssen, um nun in
diesen beiden GcsichtSpunkicn die Sache zu untersu-
chcn und zu besti-umen, folgt er der N.ederfttzung einer
Kommission, welche angenommen wird/ und in die-
selbe gewählt werden, Carinintra»/ von der
Flüh; Sekrete, u, Escher und G Y sen d or fcr.

Secret an und a)uber lege,» im Rahme» der
wegen den Juden niedergesezteil Kommission ein Guc-
ach.en vor, welchem zufolge: i. D-e si t 20 Jahren
in Helvetic» ununterbrochen meoergelaßae» Jude«,
welche nach dem 20. z. der Konstiturion Bürg.r seyn
können, den Bürgeren) leisten sollen, unccr solgruden
Bedinguitgen und ohiie daß dieses künftig 11 Gentzm
über diesen Gegenstand hinderlich sey. 2. Sie sollen
von der Gemeinde in der sie ivoyneir ein gucesZeug.
niß sich verschaffen lönncn. z. Diese Zeugnisse >olitu
dem Cantons, Statthalter zur Unlersuchuug vorgelegt
werden. 4. Vorder Eidleistung sollen sie dem Regle,
rungsst«lkhaiter folzeude schriftliche Erklärung über
geben, welche jeder von ihnen zu uiileiznchnen hat-
Wir erklären fcyerlich und schwören bey ocm Eide den
wir leisten werden, daß wir uns durchaus der helve-
tischen Verfassung unterweisen, so wie allen iu der
einen und unthellbaren helvetischen Republik gegeb-
neu und zugebenden Gesetzen; daß wir Verzicht thun auf
alle andere bürgerliche und polnische Rechte uno
Verpflichtungen, welche obigen» zuwider wären: dessen
zum Zeugniß haben wir uns jeglicher unlrrschrieom.
5. Diejenigen Juden, welche diese Bedingungen «c-
süllc haben, sollen zum Bürgereld wie andere purger
hinzugelassen werden.

Tröfch glaubt dem 20 §. der Konstitution ge naß,
sollen die Juden erst wann sie 20 Jayrc nach Aanay-
mc der Constitution im Lande gelebt und sich gut auf-
geführt und nützlich gemacht haben, das Bürgerrecht
«halkew: also sodert er Vertagung dieser Eidleistu .g.
Spengler nimmt den Schluß der Commission an,
aber ihre angebrachten Gründe nicht, weil er keinen
Nutzen von den Juden einsieht, und im Gegentheil
sich auf den ganzen Canton Baden beruft, baß sie für

»
àe Pest und ein Schwamm waren, der

allen Reichthum desselben einsog. Ackermann will,
daß die Juden nur ein Zeugnis guter Aufführung nicht,
aber von Nutzbarkeit vorweisen sollen, weil sie unter,dem bisherigen Zwang sich nicht nützlich machen könn-1
ten: alles übrige des Gutachtens hingegen rühmt er l
«>s den Menschenrechten angemessen an. Gmür>

glaubt ein Jud, der Jud bleiben und also noch ans ein
neues Rezch durch einen Messias gegründet glaub.,!
will, könne unsere Constitution, deren zufolge er auf
immer aus andere Bürgerrechte Verzicht thun müsse,
uiimögliey annehmen, eben so schwierig glaubt er
werde es ihnen seyn, sich gute Zeugnisse zu verschaff
sen, und da er noch zugleich glaubt, daß wenn sie

auch schon schwören, sie doch den Eid n'cht halten wer,
den, so verwirft er das Gutachten. Michel warnt
ebenfalls vor Annahm der Juden, besonders auch,
weil sie nun alle N-Uicnnlgüeer auskaufen würden,
und in dieser Rnsiichl dem Staat höchst schädlich wer,
den könnten. Wetter muß rbensalls folgen, weil die
Juten eine wirkliche Nation sind, und weil sie nicht
arbeiten wollen, er will daher Vertagung diesesRap,
porcs. (Trvsch rufe auf 10 Jahre.) — Rellstab
will den Juden erst ^>e.r geben sich als gute Bürger
zu zeigen, ehe man sie als wükliche Bürger annimmt»
und sodert daher Rukwtisung des Rapports um da,
gegen ein Gutachten vorzulegen wie man sie in ei,
neu solchen Zustand sezen löune, in welchem sie ihre
Vètbcsscrlichkeil und ihren wahren Eifer durch Fleiß
dem Vaterland nützlich zu werden, beweisen können.
Herzog findet jeoes allgemeine Urtheil über eine ganze
Nation nngerechl i die Juden waren nur deswegen bis
jezc unnüj,well sie mchcs Nützliches treiben konnten und
vemegen mußlcn um nicht stehlen oder morde» zumüs,
ien: unsre Constitution sodert Veredlung der Mensch«
hcit, also sollen wir diesen unseen Mitbürgern das
Mmel dazu in die Hände geben, und sie nicht
ourch die Foetsezilug des Dcnks unter dem sie bis
jczt lebten in ihrer Niedrigkeit erhalten wollen: ich
fodcre also Annahme des Gutachtens. — Guter
bezeugt, baß er auch keine Corporation in den Staat
aufnehmen w.ll, allein wen» die Juden diesen vorge,
lchriconen Eid leisten, so sind sie keine Corporation
mehr und cigeittl.ch kein Jude mehr, sie kaufen Na,
lionaigücer, sage man, wohlan, wann sie dieselben
theurer kaufen als die Christen, so wird der Staat
gewinne»! Man'glaub! sie seyender Aufklärung zu,
wider; da lieber Gott, Aufklärung! die sollte der

Jude, em Men ch, hindern, während dein ftder
Mensch selbst vom Warm, der unter seinen Füssen
kriecht, aufgeklart und belehrt werden kann! wo ist
der Mensch, wo das -Wesen von dem ich nichts lers
ncn könnte k nennt mir «ine Lage im in »schlichen
Leben wo man nicht gut und edel handeln kann,
wenn man nur will, wo man nicht Bmger und
Mensch siyn kann? ist der Jude aufgeklärter als ich,
so will ich gerne bei ihm in die Schule gehen, bin ich

ausgektäiler >o mag er bey Mir lernen! Sie erwar,
ten »och ihren Mcsstas, wird eingewendet : ober ihr
Messias ist gekommen wie er uns gekommen ist,
denn die Freyheit und Gleichheit sind der
wahre Messias, weicher das ganze Menschengeschlecht
oeglücken soll; bey diesem Messias beschwöre ich euch,



betrachtet die Juden als Brüder, legt alle eucreVor,
urtheile ad, sehet in ihnen nichts atS eure Mirmen-
schen und heiligt dadurch die heiligen Rechte der
Menschheit und die Constitution selbst, die uns Bru-
derlitde gebietet. Anderwerth sieht nur handeln-
be und arme Juden: er glaubt der Handel sey noch
nicht hoch genug in Helverien um fremde Handelnde
anjunchmen: auch Arme haben wir genug : er behaupt
lec, daß die Juden dem 20. z>. der Constitution ge-
mäs nicht angenommen werden dürfen, biS sie Zeug
nisse von Nützlichkeit haben, und bezeugen, daß sie auch
am Sabbath Mililàroienste thun wollen. Secrecan
bedauert, daß solche Aeusserungen gegen eine ganze
Nation geschehen; er hat keinen einzigen wichtigen
Grund dagegen gehört, immer nur Spott: Die Con,
stitution sagt aus allen Seiten, daß jeder Mensch,
weil er Mensch sey, gleiche Rechte mir andern habe:
wo ist-denn der König, wo der aristokratische Rath,
wo die stellvertretende Regierung, die sie zu einem
Volk, zueiuer Nation macht nirgends! also ist ihre
Corporation nur religiös nicht politisch! wollt ihr,
Bürger Stellvertreter, noch neue Mauren aufrichten,
zwischen Menschen und Menschen? wollt ihr niemand
ms Bürger annehmen, als wer glaubt, was ihr giau,
bet? wollt ihr dadurch vielleicht wieder unter uns
selbst Mauern aufrichten, die die Constitution nieder
warf? ich sehe keinen Mittelweg, entweder müssen sie

Bürger oder Sklaven seyn wollt ihretwa eine uurerwür,
fige Provinz aus den Juden errichten oder sie fortja-
gen, und die Greuel wieder erneuern, welche m
Spanien und bey uns selbst in barbarischen Zeitaltern
gegen diese unglüklichcn Menschen ausgeübt wurden?
Man spricht von politischen Gründen: hat denn der
aktive Handel den sie treiben, keinen Nutzen? ist es

denn nicht vorthcilhaft, wenn sie auf den öffentlichen
Steigerungen die Nationalgüter höher ankauffen als
andere? überall wo die Juden frei wäre», waren sie auch
nützlich, die portugiesischen und holländischen Juden
mögen hiervon zeugen, und über die gute Organisa,
tion ihres Kopfs führe ich nur Mendclsohn au:
nicht an uns ist es, zu untersuchen, was ihre Religion
ihnen zulasse; sie sollen untersuchen ob sie schwören
können oder nicht, und wann sie schwören wollen,
so haben sie als 20jährige Einwohner das Recht
dazu: also nehme man den Vorschlag an. H u b er
bemerkt, daß es nur um die Maasregeln zu thun
sey, die wegen der bevorstehenden Eidesleistung statt ha
den sollten: noch herrsche Zweifel ob sie als Bürger
angenommen werden könnten oder nicht: soll dieser

Zweifel nun zum Nachtheil füc diese Menscheuklasse

gebraucht und sie dadurch der grösten Gefahr ausge-
sezt werden? Nein, der Zweifel sey nicht der Harre
vorthcilhaft, besonders da ja bestimmt vorbehalten
ist, daß dadurch nichts auf das künftige Gesetz gewirkt
werden soll! Kaufen sie Nationalgüter, nun desto best

ser, sollten wir diese Concurrenz ungcrne sehen! daß

sie die feinsten Handelsleute sind, ist eine Empfehlung
für sie. Alle Einwendungen, daß ihre Religion ihnen
die Annahme der Constitution nicht erlaube sind über,
flüssig, denn wenn sie den Eid nicht schwören wollen,
so versteht eö sich von selbst, daß sie nicht Bürger sind
und ausserdem zeigten ihre Antworten auf die ihn.n von
der Kommission vorgelegten Fragen, daß hierüber ket,
»e Schwierigkeiten eintreten können: bey einer endli,
chen Entscheidung über den politischen Zustand aber
muß daun noch naher untersucht werden, was für
Verbindungen unter ihnen bestehen ; allein in Ertvar,
tuug dessen stnd die Vor-chtäge der Koininissiori für
den gegenwärtige» Fall ohne Folgen und völlig sichernd
und sollen daher auch angenommen werden. H üssi
glaubt, oa dieses Gutachten nicht die Hauptfrage bes

tresse, souder» nur den bevorstehende.» Eid, so könne
der Rapport nicht verworfen werden, ohne den na,
türlichen Menschcnrechren zu nahe zutreten: Eimvoh-
ner, die nicht durch den Eis gebunden sind haben kei,

ne Verpflichtung gegen den Staat, und wären «i,
ne priviiegirte Räuberbande, daher soll der Rapport
angenommen werden. G Y ser glaubt, was unverbes,
serlich sey könne nicht angenommen werden, wir sol,

leu uns nicht übereiten und daher den Rapport auf,
schieben.

Perrique glaubt es sey zweifelhaft, daß die

Judenein Gewisse» haben: in Frankreich seyen sie

nur wegen Mirabeau aufgenommen worden, den sie

mit 150,000 Pf. erkauft haben. Carrardwürve
stch über die Länge der Berathung nicht wundern,
wenn es darum zu thun wäre die Juden als Bürger

anzunehmen; allein es sey nur um die natürliche?!

Menschenrechte zu thun - freylich habe noch nie,

mand m der Versammlung den bestimmten Antrag ge,

wagt, die Juden wegzujagen, und doch müßte man die,

ses thun, wenn man sie nicht durch den vorgeschlag'
ncn Eid zur Unterwürfigkeit unter die Gesetze und bit
constituirlen Aurhoritäten verpflichten wollte; also kon»

ne man keinen Augenblik anstehen den Rapport anzu,

nehmen.
Carmintran glaubt es wäre dem 20. der

Konstitution zuwider, wenn man die Juden allgemein
ausschliessen wollte: wenn sie daher den Bedingungen
dieses I. entsprechen können und wollen, so müssen siezn

dem vvrgeschlagnen Eid zugelassen werden. Tr 0 fch

glaubt, man habe die Juden schon genug durch unsre all,

gemeine Geseze begünstigt, nun dürfe man sie nicht

noch vorzugsweise begünstigen: er wünscht, daß

man den gleichen Eifer nno Beredsamkeit anwende

unsre eignen Brüder zu unlerstüzen, die man sizt sur

die Juden verwende: er fodert Vertagung, ^ker»

mann folgt Hubern und S er ret an, und sag',

in Cisalpinien seyen selbst einige der fähigste»

Gefezgeber, Juden. Mit grossem Slimmenmeisi
wird der Rapport verworfen.

(Die Fortsetzung im l2?ten Stuck.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert sieben und zwanzigstes Stück.

Gesezgebung.
Grosser Rath 16. August.

(Fortsetzung.)
Escher fodert, daß die Commission den Auftrag erhal-
te, schl umgst möglich einen neuen Rapport vorzulegen,
indem dieSache wegen der bevorstehenden Eidleistung
dringend sey. Herzog sagt, die Commission habe
nach den Grundsätzen angerathen, die ihr, ihr
Gewissen vorschrieb, und könne also keinen andern
Rapport machen; er verlangt Entlassung aus der
Commission. Escher beharret, weil die Commissionen
sich der Mehrheit der Versammlung unterwerfen sol-
ten, und einen blos etwas anders motlficirten Rapport
vorlege» können. Secretan ist überzeugt, daß die
Commission keine andere Grundsätze aufzustellen im
Stand ist, und glaubt also als freier Mann nicht ver-
pflichtet werden zu können, einen andern Rapport vor-
zulegen, der seinem Gewissen widersprechen würde,
ungeachtet er sonst die Stimme der Menschheit achtet.
Escher beharret neuerdings, und sagt: Wenn der
Senat unsre Beschlüsse verwirft, modificiren wir dann
dieselben nicht oft anders, ungeachtet wir jedesmal
ebenfalls unserm Gewissen gemäß handeln; gerade
das gleiche kann auch die Commission thun. Huber,
Guter und Secretan protcstiren neuerdings wider
einen zweiten Auftrag. Escher fodert Abstimmung
über die Frage und Tagesordnung über diese ganz
gesezwidrige Protestation einiger Mitglieder. Man
geht zur Tagesordnung, und giebt der gleichen Com-
mission den Auftrag, einen neuen Rapport zu machen.

Fischer erhält für vier Wochen, auf fein Begeh-
ren hin, Entlassung. Capani glaubt, da die Con-
stitution nicht bestimme, daß man Entlassungen geben
dürfe, so soll man auch keine ertheilen. H über be-
merkt, daß die Constitution die Entlassungen nicht ver-
biete, und also fodert er Tagesordnung über diesen
Antrag. Die Tagesordnung wird angenommen.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Custor nnd von der Flüh werden durch ge-

Heimes relatives Stimmenmehr zu Stimmzahlern ge-
wählt.

Durch absolutes geheimes Stimmenmehr wird
Grafenried zum Präsidenten erwählt, und auf
gleiche Art zum französischen Sekretair Bourgois.

Anstatt des neugewählten Presidenten Grafen-
ried, wird zu einem Saalmspektor ernannt: Hüssi.

Senat, l6. August.
Den B. Gchwaller und Fraska wird für 14

Tage Urlaub bewiest.

Der Präsident ernennt an Schwallers Stelle in
der Kommsssion über Ersetzungsart der Kanlonsge«
richte den B- Kubli. Dieser verlangt, weil er die
französische Sprache nicht verstehe, nicht in die Kom>
Mission geordnet zu werden und hofft diejenigen sei-
ner Kollegen die nur Französisch verstehen, werden
künftig eben so bescheiden seyn, um den Kommissis-
ien ihre Arbeiten zu erleichtern. Der Pcà si d e nt
bemerkt, daß von nun an die Kommissionen dem
Reglement zufolg, immer durch die ganze Versamm-
lung werden gewählt werden ; er ernennt an Kudlis
Stelle Ziegier.

Der Senat bildet sich in geschloßne Sitzung, um
den Bericht des Vollziehungs-Direktoriums, über die
Verhältnisse der helvetischen Republik zu der ftaâ
schen Armee in Helvetica, in Rücksicht auf deren Un-
terhaltung anzuhören.

Die Sitzung wird wieder eröffnet: Das Direk-
torium übersendet dem Präsidenten eine Probe von
den ersten neugeschlagnen Münzen des wiedergebornen
Helvetiens (20 Batzen Stücke.

Oolder und Laflechere berichten im Namen
der Besoldungskommission über den Beschluß, welcher
den Gehalt der Direktoren auf 8«o Louisd'or
und freie, doch unmeublirtc, Wohnung bestimmt;
die Kommission räth zur Annahme. Fornerod will
die Staatskasse schonen, und nur 7 bis Zoo Louis-
d'ors ohne Wohnung geben. -- Der Beschluß wird
angenommen.

Die gleiche Kommisston räth den Beschluß anzu-
nehmen, welcher den Ministern ein Gehalt von 400
Louisd'ors und freie Wohnung zugesteht; sie hätte

zwar gewünscht, daß statt der freien Wohnung eine

Summe in Geld wäre bestimmt worden. Luthi v.
Sol. pflichtet der Annahme bei; indeß bemerkt er,
daß vermöge der freien Wohnung, seines Dafür-
Haltens, jeder Minister in ein Nationalgedäude logirr
werden sollte; damit stehe in einigem Widerspruch,
daß die Minister sich bereits in Luzern die besten

Privathäuser gemiethet haben. Fornerod findet die

Minister wirklich nicht zu stark bezahlt, und glaubt,
wann sie selbst Häuser miethen, werde man ihnen
eine mässige Hausmiethe zahlen. Fuchs will nicht
annehmen, weil nicht bestimmt ist, daß sie in Natio-
naigebäuden logiren sollen: das Gegentheil wurde der

Natron zum Schaden gereichen. Vertheilet lst

gleicher Meinung; er glaubt, der Gehalt ohne Woh-
nung seygroßgenug. Crauer und G en hard stimmen

zur Annahme. Laflechere erklärt, die Kommission
habe gefunden, daß die Minister schon wegen.ihrer
Archive, in Nationalgebäuden logirt werden muffen.
Kubli glaubt, Direktoren uud Minister werden nur



für einmal und bis die Nationalgebäude gehörig ein-
gerichtet wären, Privathänscr in Luzern gemiethet ha-
den; er will also annehmen; verhaltuißmässig seyen
die Gehalte freilich nicht zu stark; dennoch werde uns
die Zeit wohl lehren mit kleinerer Kelle anzurichten.
Schneider stimmt zur Verwcrssung, weil er den
Staat keine Hausmielhen bezahlen, sondern nur Na-
tionalgebäude anwelsen lassen will. Meyer v. A r b.

stimmt Kubli bei. Zäslin finder keine Schwierig-
keit anzunehmen; der Beschluß sage ja klar: tue Na-
tion giebt Wohnungen; wollten es die Minister au-
ders verstehen, so wild man fie zurechtweisen. D o l-

der ist gleicher Meinung ; die Minister mußte» wohl
in Luzern Wohnungen suchen, um ficy nicht alle weg»
nehmen zu lassen. — DerBe'chluß wird angenommen.

Auf Anrathen der gleichen Commission wird auch
der Beschluß, welcher dem Generalsekretär des Dirck,
toriums seinen Gehalt bestimmt, angenommen.

Bay berichtet nn Namen einer Commission übe>

den izt.n Art. des Reglements der von den Kommis-
fionen handelt ; sie räch zur Annahme, wünscht aber,
daß in der Folge naher bestimmt werde, woher die-
nigen Personen ausser der Versammlung, welche zu
Kommissioaalarbeiten zugezogen werden können, be-

zahlt werden sollen, damit kein M'sbrauch und Scha-
den dadurch erwachse, Lüthi v. Sol. findet gerade in
diesem Art. einen wichtigen Grund für die Amiahme; der
grosse Rath bedarf der Hilfe und des Zuzugs,sachkun-
diger Manner für seine Arbeiten, und darum glaubt
er, mache dieses Geständm'ß dem grossen R'the und
der helvetischen Nation Ehre; der Senat wird hierhin
schon sparsamer zu Werk gehen können. F o r ner od
Host der grosse Rath werde keinen Mißbrauch von
dieser Freiheit die er hat, machen, und d,e Sraars-
fasse schonen. Der Beschluß wi.d angenommen.

Usteri und Barras berichten im Namen ci

ner Kommission, über denjenigen Abschnitt des Reg-
lements der vom Stimmzähien handelt; sie räch zur
Annahme, obgleich fich eiiuge U.wcuilichleiren sin-
den, worüber mithin von jedem Rath selbst näher zu
bestimmen seyn wird. Besonders beim Namenssust
ruf t appel nâinal) sagt der Beschlug: es sey als-
dann /edes Mitglied gehalten seine Stimme zu erüss
nen: die Kommission glaubt, dieses dülfe nur in
dem Sinne verstanden werden: jedes Mitglied ist zu
einer bestimmten Aeusserung, al o z. B- auch zu der:
ich werde über den vorliegcnven Fall
gar nicht stimmen, gehalten; dann sie sieht
nicht, wie ein solchcsVotum gehindert werden könnte,
in Fällen wo ein Mitglied wegen mangelnder him
länglicher Aufklärung über den Fall ober aus andern
Gründen nicht stimmen wist; so sey es auch in Frank,
reich jederz it gehalten worden. Kubli tadelt das
Aufstehen zum Abwehren und möchte das bisher
vom Senat beobachtete Handorrfheben beibehalten;
bei den Landsgcmeinden, wo viele tausend Mann bei-
sammen waren, gieng es auf diese Mist recht gut;

das Aufstehen scheint ihm nicht so ganz anständig zu

seyn ; er verwirft darum den Beschluß. Mittelhol,
z er ebenfalls. Fornerod meint, im Senat gehe

das Händeaushebe» wohl au» im grossen Rath aber,
würde es beim Zahlen Schwierigkeiten verursache-.'.

Va do u glaubt, der Senat könnte dennoch, wie er

bisher gewohnt war, fortfahren. Meyer v. Arau
will verwerfen. Luflechere, M ün ger, Crauer
und Frossard sprechen für das Ausstehen; der

letztere bemerkt, daß so auch in Frankreich gestimmt
werde. Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß, durch welchen den Religions/eh-
rern zugesichert wird, daß durch keine bisher gegebne

Gesetze, ihre Gehalte Verminderung erleiden iollen,

wird einer auS den B. Lüthi v. Sol., Badou,
Meyer v. Arb., Lang und Duc bestehende» Kein-
msssion übergeben.

Der Beschluß welcher das Direktorium aussodert,

der Verwaituugskammer in Luzern offizielle Anzeige

von dem Beschluß zu geben, der Luzcrn zum S>ß

der Regierung bestimmt, wrrd verlesen. Lüthi v.

Sol. glaubt, die Anzeige sey nun wirklich erfolgt.

Crauer versichert, die Verwaliungskammer habe

wenigstens gestern dieselbe noch nicht gehabt. Bere

theilet findet den Beschluß konstitutlonswidrlg;
das Direktorium müsste ohne eine solche Einladung

das Gesetz vollziehen; widrigenfalls macht es sich

strafbar. Usteri sagt, er wolle die Konstilunonal!-
tät des Beschlusses durch Fornerod, einen in konsil-

tutionellen Sachen sehr gültigen Zeugen, beweiien:

Fornerod habe nemlich gestern erklärt, wie das ^,i-
rektoriuln für Promulgation der Gesetze einen M'W«
freie«» Zeitraum habe, den es in gegenwärtigem Fall

benutze um gewisse Erkundigungen einzuziehen; n«w

geht der Beschluß ches grossen Rathes dahin, diepm

Erkundigungs Zeilraum ein Ende zu machen, »"d
könne-, wir sehr konstitutionell thun. Fornerod m

' mit dieser Erk-'äruüg ungemein zufrieden; er findlt. sie

5 sey ganz in konstitutionellem Geiste abgefaßt, und st-mii >

i für Annahme des Beschlusses. B e rthollet »«>>»»

l seine Meinung zurück. Der Beschluß wird aageuomc:.

Lüthi v. Sol. berichtet von seiner Rc'-e ai

Saal'nPektor nach Luzern; das chmaligc Ruihiaa
wird dem Senat eingeräumt und i» agTag'N ko»»e

alle nöthigen Zurüstungcn damit gemacht werden.

Der Beschluß, welcher der Gemeinde Luzecn

zeigen soll, daß sich die N itwn in keine l.i Unkolteaa

wegen den erfoderlichen Repar-äeu »ad E>»r>w

tungen der Natirnalgebäude daseibst einlassen koM -

Wird verlesen. Usteri ärgerr fich über diesen o
schluß, den er unanständig und der Nation s^ "

als ihrer Stellvertretter unwürdig findet; man v

laugt Baueinrichtunaen kür die Stellve tretiung
Nation und erklärt, daß die Nation sie nicht zah '

werde Luzern braucht sicher nicht durch ein so e

drigendes Dekret bewogen zu werden fur du'
pfang der helvetischen Regierung zu thun was i



Kräfte erlauben ; der Beschluß muß verworfen werden.
Berth ollet ist gleicher M> mang; wir haben nicht
a»s das Bahren von Ludern, sondern aus fre-er
Willkür d: sen Ort gewähit, und sollen also auch
unsere Einrichtungen zahlen. Dur stimmt be?. G e n-
hard: Als R pràscnlaut von Luzcrn wurde er an«
nehmen, als helvetischer Repräsentant verwirft er;
mir Freuden werde Luzern alles billige und mögliche
thun; dennoch lautet der Ausdruck, jede Reparatur,
zu allgemein und unbestimmt. Crauer: Luzern wnd
alles freiwillig thun ; der Beschluß

^
ist uimölhig

Lüthi v. Sol.: Nicht nur ist er unwürdig, sondern
es ist auch höchst ungerecht, einer Gemeinde die Ein-
richtung und Unterhaltung ihrer Nauonalgebaudc auf
zulegen; diese und also auch idre Reparaturen gehö
reu der Nation zu; höchstens zu eunin patrio.ischen
Beitrag von Geschenk konnte Luzern aufaei overt wer
den. Fsruerod stimmt bei Der Beschluß wird
verworfen.

Zwei Beschlüsse weiden angenommen, vou denen
der eine die Abreise nach Lnzern vertaget, bis die da-
sige Berwalningekammcr wird berichtet haben, daß
alles zum Empfang der obersten Gewalten bereit sey;
der andere der daS U inliner Kiostergebaude zum Vec-
sammilingSort des grossen RathcS bestimmt.

Frossard entschuldigt seine sechSwöchenlliche
Abwesenheit von der Versammlung; ein Eile habender
Auftrag, den idm das Direktoriuin nach PariS gab,
machte es unmöglich von der Versammlung erst Er»
laubnrS zur R isc einzuholen; er hofft indeß seine Zeit
auch in Paris nicht ohne Nutzen für das Vaterland
zugebracht zu haben. Der Präsident erwidert,
daß der Gegenstand seiner Sendung den Mitgliedern
des Senats nicht unbekannt war, und daß er an ih,<

rer Zufriedenheit über den Erfolg seiner Verrichtung
gen nicht zweifeln werde. Frossard leistet hierauf
den Bürgereid.

Dolder wird mit 27 Stimmen zum Präsident
und Devevey an Laflechcres Stelle zum Sekcetair
ernannt.

Grosser Rath 17. August.
Das Vollssehungsdircktorinin übersendet eine

Bittschrift von der qtcn Compagnie des ersten Dra?
gonerregimcnts des Kantons Bern, welche sogleich
in eine Nachmittagssitzung verwiesen wird.

Die Verwaltungskammer von Luzern dankt neuer
dings im Namen der Lnzerner Gemeinde für die Er-
wählung Luzerns zum Sitz der Regierung.

Perrique sagt, ich will den Protestanten den
Hof machen und Haasen auftragen, in Luzern einen
reformirten Pfarrer anzustellen. Koch ist in de»
gleichen Grundsätzen, wünscht aber, daß man keine
eigne Kirche fodere, sondern den Gottesdienst in einer
katholischen Kirche verrichte und die reformirte Ge
Meinde, welche sich in Luzern festsetzen werde, ihren

Pfarrer selbst wählen lasse. Herzog will das Direk-
torium einladen, einen öffentlichen reformirten Goc->
teSdicnst in Luzern anzuordnen, oder aber, daß man
eine Commission hierüber niedersetze. Haas dankt
Perrique, und folgt der Niederfttzung e uer Co/n-
misstou.jwelche zugleich sich mit einigen Unterrichtsan-
stalten für oie Erziehung d r Jugend beschäftigen
könne; die Commission wird angenommen, und in
dieselbe geordnet: Ander werth, Perrique und
Herzog. Herzog begehrt, baß in diese Commis-
sion nur protestantische Mitglieder geordnet werden.
Carmintran folgt; eben so Anderwerth. An«
genommen, und sur Ander werth und Perrique
werden Escher und Secretan der Commission
beigeordnet.

Die Oepulirten von Luzern, welche den Luzer«
nischen Dankdrief überbrachten, erhalten Ehre der
Sitzung und den Beuderkuß; einer derselben Abbe
Koch, dankt noch mündlich für die Erwählung Lu-
zerns, dessen Vortheil als Centralort er darstellt, und
die Uueigennützigkeit bewundert, mit der dieser Ort
gewählt worden ist.

Secretan und Huber legen neuerdings ein
Gutachten über die bevorstehende Eidleistung der Ju-
den im Kanton Baden vor; der Vorbericht des Ge-
sezvorschlageS ist von dem gestrigen ganz verschieden
und die von diesen beiden Mitgliedern gestern geaus«
serten Grundsätze darin aufgenommen; der Gesetzes-
Vorschlag selbst ist dem gestrigen gleich, die schriftliche
Eideserklärnng abgerechnet, in der »och beigefügt ist,

„ daß der Eid ihnen so heilig sey, wie wenn er in
den Forinen der jüdischen Religion abgefaßt wäre."

Hüssi will, um nicht aufs neue eine ganze
Sitzung zu verlieren, sogleich abstimmen, ob man
das Gutachten annehmen wolle oder nicht. Speng-
ler widersezt sich diesem Antrag, weil auf diese Art
keine Aenderung mit dem Rapport vorgenommen
werden könnte. Carrard unterstüzt Hüssi, will
aber, daß auch ins Mehr gesezt werd«, vd man den

Rapport mit Verbesserungen annehmen wolle oder

nicht. Cartier will, daß diese Commission vor'
allem andern aus ihr Gutachten vorlege, ob die Ju-
den wirklich Bürger seyen, oder nicht. Zimmer-
mann will den Rapport ruhig und sorgfältig be-

handeln lassen, ehe man über denselben abspreche.

H über sagt, Cartiers Antrag sey unannehmbar,
weil die Commission bestimmt Auttrag habe, über
diesen Gegenstand vor allem aus Rapport zu machen;
er folgt also Zim m ermann; man gehl zur Tages-
Ordnung über alle Ordnungsmotionen.

Cbenaud glaubt, die Konstitution fodere all-
gemeine Menschenliebe, also auch Liede gegen die

"luden, und daher will er den Rapport aiinehmen.
hub er dringt sehr ans würdige Behandlung dieses
Gegenstandes, ungeachtet es ihm gleich ist, ob man
sage er sey wetterwendisch, ob er hie VolkSgunst ver-



lkre, oder ob man «inen Schatten auf ihn werfen
wolle, Wiegestern auf eines der ersten Grundpfeiler
der neuen Grundsätze. Der 5. der Konstitulion ist

ganz für den Rapport, denn dieß wird man doch nicht
bezweifle» wollen, daß die Juden Menschen seyen!
Der 6. K. ist noch bestimmter sür die im Rapport
aufgestellten Grundsätze, weil die Juden nirgends
Bekehrfucht äusserten. Der 19. §. spricht ganz für die

Annahme dcr Juden zu Bürgern, insofern nichts
dagegen ist; das Ende des 6. z. der Konstitution und
der 27. §, könnten vielleicht einige Schwierigkeiten ent-
gcaenietzen, und darum muß die Sache näher in
Aufsicht des Bürgerrechts selbst untersucht werden,
allein in dem Zweifel, in welchem man noch hierüber
steht, muß man pflichtmässig zum Vortheil der bitten-
den Klasse entscheiden, insofern man den Entscheid,
wie es im Gutachien deutlich der Fall ist, für die
künftige endliche Bestimmung, ohne weitere Folgen
machen kann; da nun diese Vorsorge ganz deutlich
genommen ist, und wir die Juden doch nicht fortja-
gen können, so laßt uns sie ooch durch den Eid an
unsre Gesetze binden! Wann die Juden schädlich wa-
ten, so geschah dies weil sie nichts anders als^ Wucher
treiben konnten, und man ihnen alles Ehrgefühl raub-
te; und wollte man sie nun noch langer in diesem
schädlichen Zustand lassen? — Wir können die Juden
nicht wegjagen, wir können den fränkischen, ciSalpi
Nischen, batavischen Bürgern, die Juden sind, nicht
verbieten in unser Land zukommen! In allen diesen
Aussichten stimme ich aus voller Ueberzeugung zur
Annahme des Gutachtens. Anderwerth kann
nicht begreifen, wie die Juden nur einen provisori-
scheu Bürgcreid leisten sollen, ohne doch Bürger zu
werden; er steht durchaus keine Gefahr darin, die
Etdleistung der Juden noch aufzuschieben, bis es ent-
schieden ist, ob sie wirklich Bürger werden können;
wenigstens hat dieser Aufschub nicht so viel Schwie-
rigkeiten als ein provisorischer Eid, daher soll das
Direktorium eingeladen werden, zu erklaren, daß
die Juden unter dem Schutz der Gesetze bleiben sollen
bis ihr Bürgerrecht entschieden ist. Gmür beharret
m semer gestrigen Meinung, weil er glaubt, durch
den Erd würden die Juden sogleich Bürger, und als
ftstch? kann er sie noch nicht annehmen, weil sie sich

mit Wncher nähren, und dadurch ein böses Beispiel
und liederlichen Leuten die M'ttcl in die Hände geben
ihr Vermögen zu verschwenden; neben dem sind viele
A mc unter ihnen, die dem Staat zur Last fallen
würden; auch ist die ganze Voiksstimmung wider sie,
und würde es auch wider uns, wenn wir erst für dir
Juden sorgten, ehe wir für unser eignes Volk sorgen.
Auch die Konstitution ist wider sie, weil sie eine Kor.
poratlon ausmachen, und weil sie kein gutes Zeug-
niß aus ihren Gemeinden erhalten werden; erqlaubt,
daß die Juden auf den gleichen Fuß im Lande bleiben
können, wie ste jcjt darin waren; er will fie wohl

schwören lassen, aber nicht den Bürgereid, glaubt
aber man könne sie ohne diesen unter den Gesetzen hab
ten und sie im Fall von Vergebungen strafen; also
will er die Juden nicht schwöre» lassen, sondern
zuwarten, bis sie sich gut aufführen. Näfistin
den Grundsätzen mt dem Rapport einig, aber nicht
mit der Anwendung ; er fragt nie nach der Religion,
sondern nach der Aufführung eines Menschen, »nd
dies fragt er besonders, wen» einer mit ihm unter
die Konstitution in den gleichen Staat tretten will;
um dieses nun gehörig beantworten zu können, will
er noch 5 Jahre zuwarten und dann auf ihre Auf-
führung hin sie entweder als Bürger annehmen oder

nicht, nur unter dieser Bedingung nimmt er den

Rapport an. Zimmermann glaubt, man müsse

den Juden erst Anlaß geben, Ehrgefühl zu erhalten,
und sich gut aufzuführen, ehe man über ihren mora-
lischen Werth absprechen kann; er wünscht dahtr,
daß die Entscheidung aufgeschoben werde, besonders

da der Rapport über die Zeugnisse ihrer guten Auf-

führung ganz unbestimmt ist. Custor hat mit Sorg-
fält beide Meinungen untersucht, und im Zweifel
stimmt er gerne gegen die minder gefährliche Mei-

nung, und hierfür hält er die Verwerfung dcs RaP-

ports, weil es bedenklich ist, eine solche M-nscheu-

klaffe sogleich aufzunehme» und dagegen keine Schwie-

ngkeit da ist, sie als Gaste anzusehen, deren Aus-

führung er noch etwas beobachten will, ehe er sie zu

seinen Brüdern macht. Er stimmt also Ander-
werth bei. Spengler will das Gutachten heute

wie gestern verwerfen und erst den endlichen Rapport
der Commission über daS Bürgerrecht der Juden ab-

warten, ehe er über den Bürgereid derselben u»v

mit diesem über ihr Bürge,recht absprechen will.

Trö sch sagt, wer einem Juv traut bei fti'nemEid,
dem wirds gewiß leid; also will er den Rapport
verwcrfen und die Frage vertagen. Egg v. Ellikes
hat über unsre eignen Gesetze noch nie so leidenschaftlich

sprechen hören wie heute, und w'll also ans ruhigere

Zeiten die Sache vertagen und folgt Anderwerth.
Oesch stimmt bei. Carra rd »st übt, die Abnei»

gung gegen die Juden komme von einigen UeberrcstM

unsrer Vorurthcile her, er will daher die Sache auch

von der religiösen Seite betrachten ; was denkt ^or,
B. Repräsentanten, baß der Aus pruch wäre, wen»

der Streit vor dem Tribunal des Allmächtigen eri

schieden würde? — Würde da eine ganze Menscht»
klaffe von jedem Bürgerrecht auegeichlossen «ven

weil ich ein Christ bin, fodere ich, daß die Juvm
zur Eidleistung angenommen werden. Der E>o

nicht provisorisch, sondern er soll sie solange bmo«

als sie in Heloetien sind; daher will er ben R»?

port annehmen.

(Die Fortsetzung im 128. Stück.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» der gesezgebe«de» R.irhe der helvetische» Republik.

Hundert acht und zwanzigstes StüS.
Drittes Quartal.

Zürich, Samstags den 8. September 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 17 August.

(Fortsetzung.

Graf ist freilich hingerissen durch die schönen
Grundsätze, welche entwickelt werden, allein ersieht
in einem Aufschub keine Gefahr, da hingegen das
Volk f'-r die Anwendung dieser grossen Gluudsätze
noch nicht aufgeklärt genug ist; also folgt er Zim,
Merman n.

Carmintran glaubt, beide Meinungen seyen
ju vereinigen, wenn man dem Rapport die Zusätze
beifuge, daß die Juden einstweilen einen Eid der
Treue den Gesetzen und Anhänglichkeit an die Kon,
stitution leisten, und die Hauptfrage über ihr Bnr,
gerrecht einstweilen noch aufschieben, und die Juden
als Passivburger dulde. Herzog fürchtet, der blosse
Name ^ud blende die Versammlung, denn er habe
noch keinen einzigen haltbaren Grund gegen den I^p-
Port angehört; also will er denjclben annehmen.
Re list ab. ist nun durch die neue Einleitung des
Rapports überzeugt, daß keine Schwierigkeit vo.han,
den ist den'elben anzunehmen, und will ihn unter
einigen Bedingungen, von denen Zimmermann
sprach, annehmen. Kühn sagt: Wenn die Frage

schon zu entscheiden wäre / ob die Juden Bürger
seyn sollen oder nicht, so würde ich bei"Untersuchung
derselben von dem Grundsatze der Menschenrechte und
dir Freiheit und Gleichheit, und also weder von
Grundsätzen der Staatspolitik, noch der Handlungs,
Politik ausgehen, und also auch nicht von blosser
Du'dung sprechen, denn die Duldung ist eine Art
Gunst die nicht statt hat, wo die Rechte herrschen;
«ch wurde auch eben so wenig ans ihren persönlichen

k
achten, denn die Konstitution selbst halt

!a a ^ verbesserlich. Ader die Frage
ist blos, ob sie einen persönlichen E-d thun sollen
over nicht; bei dieser Untersuchung kommt also nich s,von allem obigen zum Vorschein, sondern wir müssen
nur entscheiden, ob ein provisorischer E d llatt hab n

D'ê Koullitution selbst -agc, IM-
vie Burger sollen den Buczereid schwören; a!>o fr. gt l

es sich, sind die Juden Bürger? Wir haben fie noch
nicht dafür anerkannt und sind immer in der Untersu,
chung hierüber durch unsere Commission begriffen,
folglich können sie nicht schwören, und wir können
sie ohne inconsequent zu seyn, nicht schwören lassen;

t die Einwendung, der vorgeschlagne Eid sey kein Bur,
i gereid, ist ganz constitutionöwidrig; denn wenn wir
s die Juden nicht als Bürger wollen schwören machen,

so müssen wir alle Fremde in Helvetien beeidige»,
sonst handeln wir der Gleichheit und den Menschen,
rechten zuwider. Also muß.ich den Rapport gänzlich
verwerfen; dagegen aber wünsche ich, daß die Com,
mission schleunigst möglich über die Hauptfrage Rap,
port machen möchte, weil seder Aufschub für die
Menschheit beleidigend ist, und ich überzeugt bin,
daß die Gesezgebung den Juden das Bürgerrecht
nach den Grundsätzen unsrer Konstitution zugestehen
muß.

Guter: Ich tretle also zum zweitenmal in den

Kampfplatz für die Juden, und für Menschen,
recht. Ich will euch nicht lange aufhalten mit all,
gemeinen Grundsätzen, mit den ewigsn Wahrheiten
der Natur, die ihr nicht läugnen könnt, sondern
gleich übergehen zu den Vorwürfen, die man auf diese
Menschenklasse herabschüttet. Man sagt:

1) Sie leben einzig vom Wucher; Wucher —
was wuchert nicht in der Nakur? Ist das Leben selbst

nicht der gröste Wucher? Muß es nicht wuchern,
gcitzen mit dem Tod, wenn es seyn soll? Ist es nicht
ein ewiger Wucher und Kampf mit der Zeit? Alles
wuchert, alle Empfindungen wuchern in der lebenden
Natur, und der Jude sollte mit seinem bischen Geld
nicht wuchern?

2) Aber dieser Wucher ist zu stark, er fodert zo
bis go p. C- den Siucenten auf der Universität. —
Warum geben sie ihm so viel? Und denn ist dies nicht
der Fall bei uns.

Z) Die Jude» sind meistens arm; wir haben
genug Arme in liiiscrm Land, und laden uns also
e-ae neue L-st aus — So viel ich weiß sind sie uns
nech nie duich ihre Are. uly lästig geworden ih. be,
tuebsa.uer Kopf schüzt sie hinlänglich davor; und
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fanden sich auch Arme, Hülfsbedürfilge unter ihnen,
wessen Herz wäre so hart, das ihnen nicht, von
Menschenliebe angetrieben, Unterstützung wollte zu-
kommen lassen?

4) Sie werden bald alle unsere Nations lgüs
ter an sich ziehen. — Wie ist das möglich, wenn
sie so arm sind, wie man sagt? Ader wäre es
auch, wir wollen ihnen Dank wissen, wenn sie die-
selben gut bezahle«.

5) Der Handel wird ganz in ihre Hände
kommen. — In die Hände der armen Juden?
schwerlich; aber gesezt, dieses könnte der Fall wer-
den, so wird eS nur bei unsern Kaufleuten stehen,
sie daran zu verhindern, wenn sie so betriebsam,
so fein, so klug, so spekulativ wie die Juden seyn
wollen. Es ist wahrlich nicht in unserm Vermögen,
dem menschlichen Verstand die Flügel zu beschneiden;
wenn einer feiner und geschikter ist als der andere,
so mag er's seyn, und den wohlverdienten Lohn da-
für erndten; zudem wird dadurch die Industrie un,
ferer Handelsleute nur mehr aufgewekt.

î 6) Aber der Jude giebt schlechte Waaren; er
übertölp elt, betrügt. — Ich habe viel mit Ju-
den zu thun gehabt und die Sache nicht so gefunden.
Die Christen betrügen wohl eben so viel, und oft
noch mehr. (Man murrt). Ja, B. R. ich nehme
meine Worte nicht zurück. Die Christen betrügen
noch mehr, indem sie die Juden um alle ihre Men-
schenrechte betrügen. Und dann laß ich mich nie mit
platten Gemeinsprüchen abspeisen, und finde es im-
mer schwach und unlogisch, wenn man über eine
ganze Menschenklasse so schaal und in so starken Aus-
drücken absprechen will. Ich bleibe dabei, denn ich
habe die ganze Philosophie und Geschichte für mich.

7) Allein wir handeln gegen die Politik, wenn
wir die Juden den Bürgereid schwören lassen, wir
handeln gegen den Willen unsers Volks. Laßt
uns dieses erst frei machen, ehe wir uns mit Fremden
beschäftigen.

Was die Politik betrift, so kann und darfich
sie nicht berühren, sobald die Konstitution mir befiehlt,
daß jeder Fremde, der 20 Jahre lang ununterbrochen
in Heivetien gelebt hat, ein Bürger dieses Landes
seyn soll. Unker diesen Bedingnissen werde ich jeden
Menschen, er sey Heide, Türk, Hottentot oderJro-
kese als meinen Bruder und Mitbürger umarmen.

Was nun den Willen unsers Volks betrift,
dessen Stellvertretter wir hier sind, so lasse ich mir
von demselben nicht imponiren, so lang es auf Vor-
urtheile sich stüzt. Es ist unsre Pflicht, dieses Volk
aufzuklären, es ist unsre Pflicht, seinen Willen so zu
leiten, daß es nur die Wahrheit, das Gute wolle,
und ich verlasse mich auf dieses Volk, daß Morali-
tät und Menschenrechte ihm ewig heilig seyn werden.

8) Nun komme ich noch zu den traurigsten Vor-
würfen, die man den Juden gemacht hat. Nemlich, '

sie seyen k e i ne M en sch e n, hätten kein Gewissen, 5

und seyen unv erbe sserlich. Wahrlich, es schmerzt
'

mich tief in die Seele, baß ich solche harte, um
menschliche Worte in dieser Versammlung hören
mußte. Wo ist der Mensch nicht Mensch? Wo kann
er es nicht seyn? Wo hat er kein Gewissen? Dieses
verdient keiner Widerlegung. Aber das, sie waren
unverbsserlich! Das ist stark. Ein Mensch sollte

j unverbesserlich seyn Gott im Himmel! Wo und was
wäre die Tugend, wenn man sie nicht erreichen
könnte, wenn sie nicht anpassend wäre jedem Herz,
das sie sucht! Wo wäre der noch so verworfene
Mensch, der nicht besser werden könnte, wenn man
ihn belehrt, und ihn auf den rechten Pfad weist?
Unverbesserlich ist nichts in dieser Welt, und jeder
edle Mensch soll es sich zur heiligen Pflicht machen,
seinen irrenden Bruder zu bessern. Fehlt der Jude,
ist er schlimmer als ander.' — gebt ihm Menschen-
recht, macht ihn zum Bürger, macht ihn frei —
und er wird besser seyn. —

O! es ihut m-r y>eh, daß ich mit lauter Gemein-
sprächen eine Klasse der Menschen muß behandeln
sehen die so sehr Mllleiden verdient. Nur der Name

Jude schrekt euch schon Ich frage euch alle bei eu-

erm Gewiss-n, mischt sich nicht unfühlbar in eure

Rede etwas Neid, und Fanatismus? Genug davon.

Links habt ihr Vorurtheile, rechts steht die

Vernunft; Links schlummern todte Verfassungen!
sklaviiche Meinungen, rechts hebt sich das leben-
dige Menschenrecht; Links kriechen verworrene

Begriffe von Recht und Politik; rechts schwingt sich

das Sonnenlicht der Freiheit — Wählet!
Cartier folgt ganz Kühn, und sagt, es sey

eine Commission über den Eid der Fremden nieder-

gesezt und dieser Eid könne auch für die Juden ge-

nügen, bis über ihren politischen Stand abgesprochen
ist. P e r riq ue bezeugt, daß er mit seiner gestrigen

Aeusserung niemand beleidigen wollte; er stimmt ganz

Anderwerh bei. Bomba cher bezeugt, daß die

alte Obrigkeit alles zu Verbesserung der Juden ohne

Erfolg that, aber daß der Jnd immer Jud und

Betrüger bleibe; die Juden sollen bleiben wer sw

sind, denn seit Christi Geburt hat, wie er gehört, noch

kein Jud einen Bürgercid geleistet.
Koch glaubt die Grundsätze des Ncchts smon

hinlänglich vorgelegt, und wenn diese nicht wirken,
da sie doch bei Gesezgebern am meisten wirken sM

ten, so werde auch seine neue Darstellung desselben

unwirksam seyn. Der Eid, den man den Juden vor-

legt, sey nur, um dadurch selbst zu erfahre», ob die

Juden eine Korporation haben oder nicht, denn ml

Untersuchung ihrer Gesetze können wir uns nicht av

geben folglich ist der Vorschlag der Commission c>

vortreflichcs AusknnftSmittel; leisten sie die'en (.ld,
so sind die Juden nach der Konstitution Burger un

keine Rüksichten sollen uns gegen die Konsiiluli '
Handel» inachen; mich wuudret, daß die Jà" "

x
ihren bisherigen Verhältnissen, nicht noch «chl"">

sind; ich fodere also Annahme dieses zwekmaM
Gutachtens.



Hecht fodert Unterlassung jedes Beifalls oder

Mißfallensäusserung nach dem Abstimmen.
Durch grosses Stimmenmehr wird der Rapport

verworfen und beschlossen die Juden keinen Eid schwö»

reu zu lassen, bis ihr politischer Zustand bestimmt
ist. — Herzog befürchtet, daß auf diesen Beichluß
hin, die Juden in ihren Gemeinden noch mehr be»

schimpft und mißhandelt werden, als bis dahin, und
will daher das Direktorium einladen, dem Etatthal
ter des Kantons Baden anzuzeigen, daß die Juden
mirer dem Schutz der Gesetze stehen und daß dieselben
jedeö Handwerk, Gewerb und Ackerban frei treiben
dürfen. Zimmerin a nn glaubt das Volk zu gut
um Herzogs Antrag nothwendig zu finden, dagegen
will er die Commission einladen, schleunigst möglich
über den politischen Stand der Juden ein Gutachten
vorzulegen. Huber unlerstüzt Herzog, und glaubt,
die Aeusserungen, die in der Versammlnng selbst ge»
flössen sind, berechtigen zu den vorgeschlagnen Sorg-
faltsmaasrcgeln, und man sey nun schuldig, dem
Volk zu sagen, daß sie noch als Hintersagen unter
dein Schutz der Gesetze stehen; übrigens folgt er
Zu» m ermann wegen Beschleunigung des allgemein
nen Rapports. Kühn folgt in lezierer Rükstcht und
will daher, daß die Commission in 4 Tagen einen
Rapport mache; auch in ersterer Rüksichl folgt er
Zimmermann, weil man durch eine besondere Er»
klärung den Anschein erhallen würde, man glaube die
Juden nicht unter den allgemeine» Sicherheusgesetzen
begriffen, da doch die Juden schon als blosse Men»
schen laut der Konstitution und den heiligen Menschen»
rechten eben so sicher unter uns leben sollen wie der
Bürger selbst ; und es also hierüber keiner besondern
Erklärung bedarf. Secretan unlerstüzt Herzog,
weil die Juden als Menschen, durchaus die gleichen
Rechte iu unserm Vaterlande haben müssen, wie an-
dere Menschen; ohne diese Maasregel würde man
die Juden zu dem machen, was die Jloten in Grie-
chenland waren; in 4 Tagen sey durchaus kein Rap
port über diesen Gegenstand möglich. Kühn sagt,
da di< Commission schon Monate lang arbeite, so

werde sie wohl in 4 Tagen Rapport machen können.
Hub er sagt, die Commission müsse methodisch ardei
ten und könne also nicht so schleunig über die Ver-
Haltnisse der Jude» unter sich, Bvicht geben; er fo»
dert also unbestimmte Zeit für die Commission. —
Man geht über Herzogs Motion zur Tagesordnung.

(Nachmittags 4 Uhr.)
B. Muralt von Zürich verlangt als deutscher

Secrerair seine Probe zu machen. Angenommen.
Bulrein von Arau, der als zweiter Weibel

beim Bureau bisher gedient hat, begehrt m seinem
Amt bestätigt zu werden. Escher glaubt, da der
Staatsbolhe und der erste Weibel nur provisorisch er»
nannt worden, so könne der zweite Weibel auch nicht
anders als provisorisch bestätigt werden. Huber fo,
vstrt daß die Bestätigung vollständig sey. Bourgois
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folgt Hubern. Escher beruft sich auf das Proto»
kolk in Rüksicht seiner Behauptung^ und beharret also
auf seinem ersten Antrag. Huber begehrt daß alle
diese Abwärter völlig bestätigt werden. Dieser Antrag
wirb angenommen.

Jb. Bucher von Niederweningen, begehrt auf
dem Schneisinger Ban, auf seinem eignen Grund uns
Boden ein Haus zu bauen, woran ihn diese lczterc
Gemeinde hindern will. Rellstab will, daß diesem
Begehren entsprochen werde. Lü scher: Um allen
Betrug, der obwalten könnte, zu hindern, will er eine
Kommission niedersetzen. Hecht folgt Lü schern,
und will daß die Kommission einen allgemeinen Gese»

zeSvorschlag entwerfe. Herzog fodertìagesordnung,
weil jeder das Recht hat auf seinem eignen Grund
und Boden zu bauen. Huber unterstüzt Hecht.
Näf glaubt, da ähnliche Fälle schon statt hatten, und
erlaubt wurden, so könne auch hier keine Schwierig»
keit statt haben. Bourgois folgt, und will sogleich
jedes Baurccht auf eignem Grund und Boden gestat»
ten. Koch folgt Hecht. Rellstab beharret, und
will allgenfalls gutstehen wenn einige Schwierigkeiten
daraus entstehen. Wyder stimmt für Hecht; eben
so auch Pozzi. Durch Stimmenmehr wird die Bitte
gewährt, und zu Entwerfung eines allgemeinen Ge»
setzes eine Kommission niedergesezt, und in dieselbe
gewählt Anderwerth, Rellstab und Pozzi.

Die Gemeinde Ober- und Niederstocken im
Kanton Bern, begehren Zurükgabe eines Stük Wal»
des, welches ihnen die vorige Regierung im Jahr 1749
entzog. Escher sagt: Wir sind in das Eigenthums-
recht der alten Regierungen getreten, folglich wird hier
gegen die Nation, deren Stellvertreter wir sind, ein
Eigenthum angesprochen, wir werden in dieser Sache
nicht Richter seyn wollen; ich begehre also Tagesord»
nung und Verweisung an die gewöhnlichen Richter.
Kaufmann will Rükweisung an die Forstkommission.
Huber mag Kaufmann folgen, weil schon andere
Bittschriften an diefe Kommission gesandt wurden, er
Host aber daß diese Kommission uns ehestens anzeigen
werde, daß solche Foderungcn vor den Cwilrichter ge»

hören. Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Vier Abgeordnete aus dem Kanton Sentis von

einigen Gemeinden aus dem ehevorigen Kanton Ap»
penzell ausser Rhoden, fodern Entschädigung für viele
beschädigte Patrioten, und da selbst von den Verfol»
gern der Patrioten mehrere in den neuen Aukhontä»
ten sitzen, so begehren sie daß dieselben entsezt, und tünf
Jahr aller Aemter unfähig gemacht werden. Einer
der Abgeordneten klagt noch fehr lebhaft auf die alte
Obrigkeit, welche Staatsverbrechen begangen, und
als solche den Tod verdient habe, ungeachtet jezt nur
so geringe Strafe gefedert werde. Escher sagt: Es
ist wahrlich seltsam, daß aus einem durchaus rein
demokratischen Kanton, wie der ehemalige Kanton
Appenzell war, Klagen über die alten Regierungsglie»
der erscheinen, da doch diese alle unmittelbar, ohne
alle Zwischenstellvertretung, vom Volk selbst gewählt,



und alle Jahre wieder bestätigt und neu eingesezt
wurden; allein wer den Kanton Appenzell ausser Ro»
den etwas näher kennt, und von den traurigen Par»
theiungcn unterrichtet ist, die zwischen Hintersitter
und Vorbersitter herrschten, dem wird dieses
Räthsel einigermassen, aber auf eine traurige Art auf-
gelößl, weil man daraus abnehmen muß, daß die
Zwietracht, welche schon seit mchrern Jahren herrschte,
i.och nicht ausgelöscht ist, und ungeachtet der ganzli
chen Staatsumwäizuug immer noch fortdauert. So
viel zur allgemeinen Einleitung dieser Bittschrift; was
nun ihren Inhalt selbst bctrift, so sehe ich zwei bcson-
dere Gegenstände in derselben: Foderung von Ent,
schadigung veifolgter Patrioten; offenbar muß dieser
Gegenstand aufgeschoben werden, bis ein Gesez hier-
über ftsigesezi ist. Der zweite ist die Foderung, die
alten Magistratspersoncn, Verfolger von Patrioten
und Feinde Frankreichs, aus den neuen Stellen und
Aemtern jeder Art zu entfernen, und für fünf Jahre
unwahlfähig zu machen. Bürger Stellvertreter! schon
zweimal ward eine ahnliche Motion in eurer eignen
Mitte gemacht, und ihr giengel darüber zur TageS»
ordnung ; ich fodre euch auf, heute das gleiche zu thun,
über diese Bittschrift, von der ihr sehen müßt daß sie

noch von alten Partheicn herrührt, wul sie von
wenigen Gemeinden gegen die Majorität des Volks,
also gegen die Volkssouverainität gerichtet ist. Bedenit
die genwärtigen äussern Verhaltnisse Helveticns, und
die Gefahr welche für das ganze Vaterland entstünde,
wenn in diesem Granzkanton alle Partheiungen ge»
nährt würden! Ich fodre euch auf, bei allem was euch
heilig ist, mahnet diese Abgeordneten zu friedlichern
Gesinnungen; gebt ihnen zu bedenken, daß die Kon
stitution selbst Vergcssung alles Hasses und brüderliche
Vereinigung fodere: zeigt ihnen die Gefahr die aus
solchen Streitigkeiten und aus Auflehnung gegen die
Volkssouverainität entsteht, und zittert für euch selbst
vor jeder Unterhaltung alten Hasses und Partheisucht!
ich fodre also Tagesordnung. Legier sagt, ihm blute
das Herz, und seine Seele schaudre über die Bittschrift
aus einem rein demokratischen Kauton, dessen Regie
rungsgUider vom Volk selbst gewählt waren, und wo
das heiligste LandeSgesez darinn bestund, daß die Mi»
noritäl der Majorität ohne Wicderrede folge: woll-
ten wir solchen rachsüchtigen Partheien und ihren Bill»
schriften Gehör gebe», so wurden wir ein neues Re
volutionsfcuer in den ehemals kleinen demokratischen
Kantonen verursachen, weil nun aus ihnen allen die
Minorität des Volks gegen die Majorität aufstehen,
und Entschädigung fvdern würde; besonders in den

lezten Zeiten vor dem Krieg, welche Gährung, welch
ein Schreckensystem herrschte nicht! wer wollte, oyne
bürgerlichen Krieg zu verursachen, hie Nachsuchungen
über die Entscheidung der Frage des Kriegs, anstellen!
ich beschwöre euch daher mit Bürger Escher, in
Rükstchl der j jigen bedenklichen Lage Hckveliens, jeden
Funken von Zwietracht zu unterdrücken, und durchaus
keiner alten Partheiung Nahrung zu geben, sondern

mit festem Muthe jede Anmassung zurükzuweisen, die
euch, wie die gegenwärtige, aus dem Wege des Frie»
dens verdrängen will! Huber unterstüzt Eschern
und Leg lern; in Rükstchl der Entschädigungen der
Patrioten versteht es sich von selbst, daß diese von
dem Gesej abhängen werden, welches hierüber gemacht
werden soll. In Rüksicht der zweiten Bitte fodre ich

ebenfalls Tagesordnung, obgleich ich wohl weiß, daß

die Magistraten der demokratischen Kantone oft eben

so schlimm waren als die der aristokratischen; allein

wer wollte da Nachsuchungen machen wer Verführer
und Verführter war, und sobald die Regenten nach

den damaligen Gesetzen handelten, kann ihnen mchts

auigebürdet werden; nur von der Konstitution an hat

Verantwortlichkeit statt. Graf giaubl, die Sache

sey so wichtig daß man in keiner Namittagssitzang
darüber ab pcecheu könne; doch w.ll er auch der Ta»

gesordnung beistimmen, weil Escher die ehemaligen

und noch h>rrscheaden Verhalin.sse dieses Kamons
so gut enlwickck.e, wie wenn er feldst ein App nzcller

ware; indessen wünichl er doch oaß das Dircklorwm
den Statthalter des Kantons Seul,S auffobere dm

noch immer uneinigen Gegenden Ruhe und Eintracht

einzuflossen. Schoch muß diese bittenden Abgcorb»

necen unterstützen, denn es ist fchrcklich wie die alten

Herren und Pfaffen die Patrioten verachten, und die

Wahlversammlung irre führten, daß oicfelbe »ur wie»

der Herren wähl e, von denen die Patrioten kein Recht

erhalten können: ich will keine Köpfe abschlagen, aber

wir müssen die Patrioten unterstützen, sonst giebt»

Aufruhr; ich traue den zahmgrwordnen Wölfen nicht,

und wer ihnen traut, mag sehen daß er keinen e

erhalte: darum fodre ich, daß alles waS den Arauer

Bundfchwur erneuerte, und den Franke« zuwider ar»

beitete, fünf Jahr zu nichts wahksah g seyen. Uebru

genS erkläre ich Eschern und Le g lern, daß keine

Parthei vor der Arauer Bundeserneuerung herrschte,

und daß man die Patrioten unterstützen muß, wenn

sie nicht muthlos werden, und die Sache der Ieccheu

untergehen soll. Trösch war vorige Woche sue llns

schliessung der Oligarchen von den Aemtern g«>i i>

stimmt, ullein seitdem hat er die Konstitution g/naue

untersucht, und im 5. j. gefunden, daß die Gesa»'»

heit der Bürger wählen kann, wen sie will; aho w>>

sie Abneigung gege» die Oligarchen hat, dieselbe» 0

gehe» kann; dagegen aber fodre er Niederfttzung
ner Commission, um den io. §. der Konstitution
her zu beleucvren. Uebrigens ieyen wir Gesezgtskr
Gesetze zu machen, nicht um solche einzelne Versa.»

gen zu treffen, wie die Bittschriften gewöhnlich
u»6 fodcrn. Er stimmt also der Tagesordnung '

Die erste Bitte wird der Patrioteiienl'chadie.u.^
kommiifion zugewiesen; über den zweiten Thu«

Bittschrift geht man zur Tagesordnung ^Hubcr begehrt, daß die weg.n Btkiaf''gchS
B'ttschriften niedergefezie Kommission, m der

Sitzung Rapport mache. Angenommen.
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Senat 17. A u g ust.

Der Beschluß, welcher dem Direktorium bewilliget
daS Zollhaus zu Neustadt und die Buchdruckerei zu
Eoloihurn, als sich m Verfall befindende Nationalge,
bäuSe zu veräussern, jedoch nach vorher von der Ver»
waltungskammer vorgenommener Schätzung und ge
höriger Bekanntmachung, wird verlesen. Fornerod
findet nicht genügsame Vorsichtsmastregeln bei diesem

Verkauf bestimmt; oie Weise wie die zu verkaufenden
Nationalgüter sollen versteigert werden, bedürfe ge
»lauerer Vorschriften Muret bemerkt, daß es jezr
noch gar nicht um allgemeine bei Verkauf der Nalio-
nalgüter zu deobachrende Regeln zu chuu ist; er will
also anuehmen. Zâslin spricht auch für die An-
nahine. Fornerod nimmt seine Meinung zurük.
Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß, welcher verordnet, daß die kürzlich
dekrelirten Pässe von den Kanconsstatlhairern legali
sirt seyn müssen, wird angenommen.

D r Beschluß welcher dem H.inrich Koller von
Gebistorf. Kanton Baden, bewillig r, eine Person aus
dem Kanton Bern h-mrache» zu dürfen, ohne daß sie
das im Kanton Baden bisher nöthige Vermögen einer
Fremden die sib in den Kmton heuraihen will, be»

sitzen maß. wird verlesen. Lüthi v. Col. widerfizt
fich seiner Annahme; »ach den bisherigen Gesetze» hat
jede Gemeii de ihre Armen zu versorgen, da diese Ge»
setze noch bestehen, so müss n auch diejenigen, weiche
bestimmen was j der der hrnrachen will, in die Ar
meniasse zu entrichten Hit gehandhabt werden. Van
cher ist ganz andrer Meinung, die Verfolgung der
Armen fällt den Reich n zu jedermann soll heurathen
können; als Kemeindsgenvsse wird der Bittsteller ais-
dann seinen Beitrag zur Armenkasse geben. Lang
findet es unbegreiflich, wie Lüthi diesen Beschluß ve->
werfen könne; was ködert der Pf..rcer d<r die H^u
rath nicht g stakten will, 2 Nthir. in die Armenkasse,
weil die Verloste eine Fremde ist? allein eine Berne
r!n ist keine Fremde mehr im Kanton Baden; die
Republik ist ein und untheilbar. Reding uu-j

he Republikaner
egeben

und Uster!/
ithe der helvetische» Republik.

LwanzigßeS Stück.
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terstüzk Lüthis Meinung; die Gemeinde Gebistorf hat
unker sich die Uebereinkiuift getroffen, daß als Bei»
trag zu Unterhaltung ihrer Armen, jede Fremde die
in die Gemeinde hcuralhet, «ine gewisse Abgabe zahlt.
Laut der Constitution bleiben solche Gesetze und Eine
richtung-n, bis neue gemacht sind. Gen hard kann
sich keine getheilte Einheit vor st lien; wir sind nun
alle zusammengeschmolzen, und eine Person aus dem
KantoiiBeru kann nicht angehalten werben zu zahlen,
ivas die aus dem Kanton Baden nicht zahlt; er will
also annehmen. Fornerod findet, die Gränzen
zwischen den Kantonen seyen freilich aufgehoben, aber
nicht für das Eigenthum; jeder darf wohnen, wo er
will, aber keine An'vrüche ans dortiges Eigenthum

ij.'jchche hicr; er. verwirst also
den Beschluß. Craucr erwiedert, der Bittsteller
mache ja keine Ansprüche auf den Armenfond des
Orts; er verlange gar nicht aus demülben erhalten
zu werden; dagegen verlange man von ihm nicht bioS
2 Nchlr., sondern seine Verlobte solle auch 10 Louis-
dors Vermögen haben; er nimmt den Beschluß an.
Bodmer: Man darf sich nicht mehr wundcin, war»
um die Constitution und die fränkischen Proklamano»
nen uns befohlen haben, von den alten Regenten
keine in die neue Regierung zu nehmen — wie es
scheint, will man alles wieder unter die alten Ord»
„ungen und Gesetz« bringen; was haben wir alsdann
aber hier zu thun, wenn alles wie bjsdahin bleiben
soll? Wann andere es nicht können, so will ich, so

schwach ich bi». mich verpflichten — Neue Gesetze zu
laichen, über die die Republik sich freuen soll; er will
den Beschluß annehmen. Fornerod stimmt Reding
bei, und verwirft den Beschluß. Duc und Zaslin
wollen annehmen. Usteri: Die Verlegenheit und
die ungleichen Gesinnungen in denen wir uns über
den vorschwebende» Beschluß befinden, rühren einzg
daher, daß uns leider der grosse R.sth, noch so manche
organische Gesetze, deren unsre Constitution bedarf,
noch nicht gegeben hat; uiistreitig erheischen der Geist
nid die Grundsätze der Constitution die Aufhebung
vieler b-stkh.ndcr Gesetze und ganz andere die an ihre
Stelle kommen müssen — aber eben diese Conjiituuvn



hat auch feierlich erklärt, daß jene, wenn fie schon

ihrem Geiste zuwider sind, so lange gehandhabt wer»

den sollen, bis neue vorhanden sind; diese weise Ver-
fügung allein, konnte uns vor gesezloftr Anarchie
schützen: Es ist ein großer Fehler daß wir so oft
Grundsatze und Gesetze verwechseln, und jene
wie diese anwenden wollen; in dem gegenwartigen
Fall würde uns ein Gesez über die Weise, wie man
Bürger einer Gemeinde werden kann, aus
allem Zweifel herausheben. Auf der einen Seite ists

gewiß, daß jeder Helvetier sich, ohne von irgend ei-

nem Gesez beschränkt zu werden, seine Braut suchen

kann in welchem Distrikt Helvetiens er w>U; aber auf
der andern Seite muß das Eigenthum der Gemein-
den uns, wie jedes andere Eigenthum heilig seyn,

und wir haben zum Ueberfluß die feierliche Verfiche-

rung davon, allen Gemeinden unsers Landes gegeben;

nun ist es ein Eingrif in das Eigenthum, wenn wir
eine Gemeinde zwingen, Gemeindsgenossen aufzuneh

men ohne daß diese den bisherigen gesezlichen Beitrag
in die Armenkasse leisten, oder ein bisher gesezlich er-

foderliches Vermögen vorzeigen können; man sagt,

der Bittsteller verlange keinen Anspruch an den Ge-

meindsarmenfond; natürlicherweise wird er nicht ver-

langen was er schon hat; als Gemeindsgcnosse wird
und muß die Gemeinde nöthigenfalls seine Frau und

Kinder erhalten. Wir müssen also den Beschluß veo
werfen. Muret unterscheidet das gefoderte Vermö-

gen von 10 Louisdors und die 2 Rthlr. in die Armen-
kasse, jenes konnte seit Annahme der Konstitution nicht

mehr gefodert werden, ein solches Gesez konnte nicht
mehr neben der Konstitution bestehen; die 8 Franken
in die Armenkasse soll er freilich nach bestehender Ue,

bung bezahlen, dawider hat die Konstitution nichts,
aber die Resolution erklart auch nicht daß er es un-
»erlassen solle, und also nimmt er dieselbe an. Lang
bemerkt, daß wirklich schon durch ein besonderes Ge-
sez die Ab - und Einzugstechte zwischen Kantonen
aufgehoben sind. Schärer stimmt Usterl bei. Lafle-
chere will annehmen; gerechte Gesetze, gerichtliche

Formen, aber nicht solche barbarische Ordnungen und

Trennungen zwischen Kantonen und Gemeinden, sol-

len nach dem Willen der Konstitution fortdauern.
Attenhofer und Häfeli sind Usteris Meinung;
der leztere bemerkt, daß die 2 Nthlr. fur jede Perivn,
die in eine andere Gemeinde heurathet, im Kanton
Baden bezahlt werde. Kubli: Wenn man ohne

Rüksicht auf die Konstitution, nur zu Rathe ziehen will
was vordem war, dann kann man freilich die Reso-

lution verwerfen; der Pfass der die Heurath verwei-

gert, hatte im Jahr 97 Recht gehabt zezt kommt er

nun ein Jahr zu spät. Freilich konnte uns der grosse

Rath aus vielen Verlegenheiten durch allaemrine
Gesetze helfen. aber über diesen Fall sollen wir die

Konstitution nicht so dunkel ansehen; das ist der alte

Geist und Schlendrian; er will also annehmen.

Schneider findet, daß man das besondere Interesse
dem allgemeinen hier offenbar vorziehen wolle; das
sind Reglements die der Freiheit und Gleichheit zu
wider in Hauptstädten errichtet worden sind; seine

Gemeinde (im Kanton Oberland) wollte vor einigen
Jahren auch ein solches Einzugsgeld einführen, konnte
aber die Erlaubniß dazu in Bern nicht «halten, weil
sie keine Stadt war; er nimmt den Beschluß an, und

bemerkt noch, daß man wohl sehe, wie nur kleine und
grosse Städtler in der Versammlung dawider si>re-

chen. Hoch will annehmen. Meyer v. Arboni
Weil es Heisse nur Städter verweisen den Beschluß,

so finde er sich verpflichtet zu sagen, daß e r ihn ans

nehme. B 0 d mer bemerkt, daß U st e ri nun den Be-

weis von seiner frühern Aeusserung gegeben, uno daß

er in der alten Negierung gewesen, gezeigt habe;

wann der Hochzeiter übrigens dem Pfaffen einen

Nthlr. gegeben hätte, so würde er sich wahrscheinlich
alles Weitere erspart haben. — Der Beschluß wird

angenommen.
Der Beschluß, welcher auf eine Bottlchaft des

Direktoriums hin, dem Kriegsminister zu Bezahlung
der Polizeiwachen, der Wachen der obersten Gewal-

ten und für Pulver und Salpetecfabi station, azooo

Schweizerfranken bewilligt, wird verlesen. Berthol-
let verlangt Niedersetzung einer Commission, indem

eö wichtig seye zu wissen, was das für eine Polizei-

wache der obersten Gewalten ist, die von der Gelez-

gebung nie sanetionirt ward. Lüthi v. Sol. halt
dies für eine unnütze Verzögerung ; es seye von den

ehemaligen Polizeiwachen, die an vielen Orten noch

fortdauern, und deren Bezahlung, die Rede. Crauer
stimmt für die Kommission; wann nur von
wachen die Rede wäre, so gienge die Bezahlung nicht

den Kriegsminister, sondern die Verwaltungekammern
an. Hoch stst gleicher Meinung; es seye bestimmt

von den Wachen der obersten Gewalten die Reoe-

Duc ebenfalls. Laflechere hält es fur drmgeno

den Beschluß anzunehmen; man soll Zutraue» m vas

Direkiorium setzen. Usteri: Wann das Direktorium ^

ganz einfach 25000 Franken für den Kriegsmacht

verlangt hätte, so würden wirkeinen Anstand äch?/"'
men haben, solche zu bewilligen, da es nun die

tive der Foderung beifügt, so glaube ich "icht, oa?

dieselben uns an der Bewilligung hindern weroen >

es ist von einer Wache der obersten Gewalten o>

Rede; daß eine solche vorhanden ist, dssvon könn

wir uns jeden Augenblick überzeugen, die cochtitm
nelle Garde ist »6 freilich nicht; darum ist sie auw

nicht von den Gesezgebern ratifieirt, bezahlt muß,
aber dämm nicht desto minder werden; >st

also zur Annahme. Fornerod erklärt, daß er»

Annahme bereit war, bis Usteri geredet hat, au

dessen Gründe für die Resolution, haben ihNgî'â.,
Verwerfung gestimmt ; b-sdahm glaubte d/r B- o

nerod, d,e Stadt Arau gäbe uns eine l-yr



wache, nun höre er, daß das Direktorium uns«
eine solche giebt; das kann und wird er nie zugeben, »

das ist constitutionswidlig und die Resolution muß l
verworfen werden. Die Resolution wird angenommen.

Duc trägt als O r d n u n g 6 m otion an, daß
man sich zum Stimmenmehr nicht mehr des Aufhe
hens, sondern wieder des Händeaufhebcns bediene,
jenes findet er unanständig.

Crauer reclamirt gegen den so eben genomme
nen Beschluß, wegen der dem Kriegsminister zu be,

willigenden Fonds; was nützen uns, ruft er, die
Saalinspektoren, was nüzt uns das Reglement —
diesem zufolge sollen jene unsre Wache bezahlen; er
will, man solle ein neues Stimmenmehr aufnehmen.
Lüthi v. S. verlangt die Tagesordnung. Unsere
erste Basler Garde ftye ja auch von dem Direktor!»
bezahlt worden; und eine eoustttutionclle Garde ha-
ben wir gar noch nicht. Fornerod wiederholt nun,
wie höchst gefährlich die Bezahlung unsrer Garde
durch das Direktorium seyn würde. — Der Präsident
bemerkt, es frage sich, ob man das gegebne Dekret
zurüknehmen wolle. Laflechere: Crauers Grund-
satz ist fthr wichtig; die constilutionelle Garde soll
von den Eaaunspkktoren und nicht vom Dircktorio
bezahlt werden, aber wir haben sie noch nicht, diese
consti-utionclle Garde. Crauer nimmt seine Men
nung zurück. Gtokmanu findet, das Direktorium
müsse ja doch das Geld von uns verlangen, es komme
also immer auf eins heraus. Man geht zur Tages-
ordnang über.

Der Beschluß, welcher den i/ten Abschnitt des
Reglements, der von den Polizeistrafen gegen die
Mitglieder der Räthe handelt, enthält, wird vcrle-
sen. Man verlangt eine Kommission. K u bl « mag
«ine solche wohl leiden, aber sogleich würde er lieber
den Beschluß mit Mißfallen verwerfen; er sieht eher
einer Ordonanz für Soldaten, als für Gesezgeber
ahnlich; die Commission werde uns ihn nie aufschwa-
tzen, es wäre denn, daß wir uns ga»tz gefangen ge-
b-en wollten. Müret verlangt eine sorgfältige Un-
tersuchung; Polizeigefetze und strenge Pclijeigesetze
Müssen ieyn, aber vielleicht seyen die hier bestimmten
zum Theil unpassend. Meyer v. Arbon will ge-
radehin verwerfen. U steri verlangt eine Commission,
wdem, wenn man auch verwerfen wolle, man die
Sache untersuchen und dem grossen Rath die Ver»
werfungsgrunde sagen müsse. Crauer stimmt bei.

î Commission von z Gliedern beschlossen.
Der Präsident ernennt dazu Berths Net, Ul-eri
und Kublt. Auf Murets Antrag soll das Ver-
jeichnitz aller Mitglieder unverzüglich gedrukt werden,
damit die Commissionen nach Vorschrift des Regle.
Meuts ernennt werden können.

berichtet im Namen einer Com-
m! sion über den Beschluß welcher die Ergänzungs-
art der abgehenden Mitglieder der Kantonsgerichte
vetcist. Die Commission räth zur Annahme. For-

nerod findet den Beschluß constitutionswidrkg; nu?
die Wahlversammlungen sollen nach der Konstitution
die Kantonsgerichte besetzen. Devevey und Zäs«
lin antworten, daß das nur eine provisorische Ver-
fügung bis zu den nächsten Wahlversammlungen sey.
Der Beschluß wird angenommen.

Bad ou berichtet im Namen einer Commission
über die, dem B. Beroidingenzu bewilligende
Unterstützung. Die Commission rath zur Verwerfung,
indem keine eigentliche Bittschrift, noch weniger Be-
lege einer solchen, den Beschluß begleiten; weil die
Unterstützung nicht naher bestimmt ist; weil endlich
der Beschluß eine übereilte und allzufrühe Anwendung
des 10. Art. der Konstitution seye. Usteri verthei-
digt den Beschluß. Die Vütschrist des B. Berolvin--
gen ist in den ersten Tagen des Aprils angekommen
und in einer der Versammlungen, die wir vor unsrer
Koustituirung hielten, vorgelegt worden; damals
konnte man natürlich nicht emtretten, aber man ließ
dem Bittsteller antworten, seine Bitte sollte den Ges
wallen nach ihrer Konstituirung übergeben werden.
Beroldingen hat in der Zuversicht auf dieses Verspre-
chen, zugewartet, und wenn die Petition verloren
seyn sollte, so werden wir ihn unsere Nachläßigkeit
nicht entgelten lassen. Eine Anwendung des io> Art.
der Konstitution ist der Beschluß durchaus nicht, es
ist darin nichts von Entschädigung für die Verlorne
Stelle die Rede; er empfiehlt einzig einen dürftigen
Greisen — den ersten Bittsteller, der sich an
die neue Republik gewandt hat, dem Direk-
torio zur Unterstützung und bestimmt darin auch

durchaus die Grosse dieser Unterstützung nicht, son-
dem überläßt sie dem Gutfinden des Direktor».
Zäslin pflichtet Usteri bei. Stammen wünscht
wohl dem guten alten Mann zu helfen, aber gewährt
man heut diese Bitte, so kommen morgen hundert
andere. Bodm er: Wenn dergleichen Petitionen
angenommen würden, so kämen ihrer sogleich eine

Menge; der Zuchtmcistcr von Zürich, der ein Amt
von raufend Gulden Einkünften verloren, würde wohl
auch nicht ausbleiben. Duc hält cs ebenfalls für
eine Entschädigungssache, welcher tausend andere
nachfolgen würben. G e n h a rd findet diese Besorg«
nisse ungegrüiidct, er will diese Empfehlung zur Un-
terstützmig annehmen. Ruepp auch; wenn man
künftige Petitionärs, wie diesen 5 Monate warten
lasse, so werde ihre Zahl so groß nicht werden.
Lang ist für die Verwerfung ; aus Mitleid sollen wir
nicht mit dem Gelde der Nation verschwende'ich
verfahren und eher eine Kollekte anstellen.
Laflechere xfindet die Commission seye von
den durch Usteri und Zäslin angegebnen Akten, nicht
gehörig unterrichtet gewesen; fie vsrdiene für ihre
sorgsamen Bedenklichkciten Dank; wenn schon die
Entschädigungsforderungcn der verfolgten Patrioten
uns in Verlegenheit setzen, wie viel mehr würden eS
die Armen derer, welche Stellen verloren haben,



thun. Aber ohne diesen eitle Hofnung zu geben kon- '
neu wir die gegenwärtige Resolution, mit Hinsicht auf
das hohe Alter des Bittstellers annehmen. Lulhrv.
Sol. und Crauer sind auch für Annahme. For-,
n erod will neue Zurükweisung an die Commission,^
um die Petition zur Hand zu dringe», oder eine
Kollekte; annehmen kann er nicht. Schneider ist
gleicher Meinung. Muret kann auch nicht annch-
men. Die Grundsatze müssen über unsre Gefühle sie-

gen. Es sey im Grund doch bewilligte Entschädigung.
Der Beschluß wird verworfen; 18 Stimmen waren
für die Annahme.

Grosser Rath 13. August.

Mäschli bittet für 14 Tag Entlassung, weil
sein Wohnort, Muri, durch eine Ueberschwemmung
stark gelitten hat; der Bitte wird entsprochen.

Escher legt im Namen der Bcrgbaucommission
ein Gutachten über Bestimmung der Natur des Berg-
baus in Helvetien vor. Es findet sich im 119 und
listen Stück des Republikaners.)

Deloes glaubt, da dieser Rapport so wichtig
sey indem er die Hälfte Helveticas zu Staatseigcn-
thum erkläre, so müsse er einige Tage auf das Bü-
reau gelegt werden, ehe man denselben berathen könne.

Preux bezeugt, daß Escher in diesem Fach der
Staatswirthschaft ausgezeichnete Kenntnisse besitze,
und glaubt, da der von ihm im Namen der Com-
mission verfertigte Rapport auf die reinsten Grund-
sätze der Staatsökonomie gegründet und mit minera-
logischen Kenntnissen ausgeführt worden sey, so müsse

das Gutachten gänzlich angenommen werden. Se-
er et an wünscht der Nation Gluck, daß einer ihrer
thätigsten Stellvertretter auch in diesem Zweig der
Staatsökonomie so ausgezeichnete Kennt» sse besitze;

allein ungeachtet der Vortrefiichkeit der vorliegenden
Arbeit, kann er doch nicht unterlassen, darauf anzu-
tragen, die Erden und Steine von den vorgeschlag.
nen Maasregeln auszunehmen; er wünscht daher,
daß der Rapport in dieser Ruksicht verbessert, die

Einleitung abgekürzt, und dann dem Druck überge-
den werde. Carrard dankt Eschern für dieses wrs
fenschaftlich bearbeitete Gutachten, dessen französische

"Versetzung aber sehr schlecht ausgefallen sey, daher

,.e durchaus vor dem Druck, dem er beistimmt, um-
gearbeitet werden müsse; da ihm indessen auch die zu

grosse Ausdehnung seiner Grundsatze auffallt, so be-

geh, t er, daß der Rapport erst 4 Tage auf dem Bü-
reau liegen bleibe. Koch sagt: B'S jezr ist der Berg-
bau in Hclvetien ganz brach gelegen, ungeachtet er

bei zwekmässiger Leitung eine der wichtigern Quellen
des NationalreichthumS werden konnte; aber eben des

bisherigen gänzlichen Schlafs dieses wichtigen Indu-

siriezweige^ wegen ist mi- dieser Rapport als der erste
Schritt, deu die helv.t sche Nation in diesem Fache
tyiil, uugemei» wichtig, und ich danke daher Efchcm
lehr für dieses auofichehch: und systematische Gmach-
ten, worin, der Gegenstand von den ersten Grundsä-
tzen einer weise» Staatsverwaltung hergAum ill;
ich stimme aus voller U?dt>z.ugung dem Druck des
Gutachtens bei, weil Ui-re Na-wn nicht leicht ouf
eine zwckmässigere Att üocr die,en wichtigen Gegen-
stand einige Begriffe und Ausklarung c.hauen kann.

Ganz ist aber, inenier Nebe zcugung gemäß, Escher
misverstanden »vv.sea, wenn man d.hauptcr, durch
Liefen Gesetzesvorschlag werde das Privateigeuchum
angegriffen, denn wie das Ganze zeugt, ist es bei

dieser allgemeinen Ausdehnung der aufgestellten Grund-
sätze nur um Erziehlung allgemeiner Polizei zu ti»>n

und dieser wird yvffenliich keiner aus uns, irgend
eine Act von Bergban entziehen wollen um indessen

nicht zu weit zu gehen, und den gleichen Zweck uu-
ter eurem weniger zurükstvssenden Gewände zu dewir-

ken, wmrsch.e -ch, daß Erden? und Sleingewinnuliz
nur der Polizei unterwoiftn, nicht aber zu National-
eigenthum gemacht würd.u, und also bitte ich Csschcrn

diese mildernde Aenderung vor dem Druck vorzunch-

men. Kaufmann bezeugt, daß gewaltig viel -m

dem Rapport müsse geändert werden, ehe er auziineh-

men sey. Spengler begehrt, daß die Nationale»
gcitthumsbtstlmmung der Steinbrüche durchaus vor
dem Druck in diesem Gutachten geändert werde.

Escher sagt, es ist ein nur zu grosser Beweis der

Nichtkenntniß dieses wichtigen Zweiges der Staats-
wirthschaft, daß diesem Rapport so viel Gewicht

beigelegt wird, und eben daher ist es auch leicht zu

erklaren, warum die Mgemeinmachuna der aufgestell-

ten Grundsatze zurükschrekt; mir ist übrigens dieses

Urtheil über das aufgestellte System nicht unenvar-

cet, und ich stuud lange an, ehe ich mich entschloß

der Versammlung sogleich das ganze System des

Bergbaues darzulegen; ich wurde dazu hauptsächlich

durch den besten Bergmann, den Helvetica besijt,

durch meinen Freund Grüner aufgemuncert, welchem

ich auch die Allgemeinheil meiner Gesichrspunkte zu

danken habe ; da man vvn Druck des Rapports spricht-

so werde ich denselben, indem er durchaus nicht hull

länglich ausgearbeitet ist, noch aufs/neue durchgtt

Heu und zugleich suchen, da es allgemeiner Wuuich

ist, mirBcidehaltung des gieichenZweks, nach Kochs
Antrag, die Form umzuarbeiten, in der die Steinbruch«

erscheinen, und dann die Arbeit aufs neue vorzulegen.

(Die Fortsetzung im izoten Stück.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und d r e t s s i g si e s Stuck.

Gesezgebnng.
Grosser Rath 18. August.

(Fortsetzung.)
Secret an findet diese Umarbeitung unentbehrlich
nothwendig, well Steinbrüche durchaus nicht zu Na-
tionalgut gemacht werden können, den der ganze Kam
ton Lcman sitzt auf Sandstein und A.'gie aus Kalkstein,
also könnte sa dieses ganze Land zu Steinbruche» am
gesprochen werden: er ist überzeugt, daß durch Am
nähme des Rapports iener Thest des Volks in die
größte Gâhrung gesezt würde: Auch sieht er durchaus
keine Nothwendigkeit hierzu, und selbst die Polizei
der Steinbrüche scheint ihm ganz überflüßig zu seyn,
kaum noch dürfen neben den Metallen und Salzen,
die Steinkohlen in dieses System aufgenommen wer-
den: Die Annahme des Ganze» wäre ein Despocis-
mus den die alten Regierungen nie wagten sich in
diesem Grade zu Schulde» kommen zu lassen. De-
lo es stimmt Sekret an ganz bei, und hoft dieser
Rapport werde vor seiner Umarbeitung sorgfälltig gc-
heim geHallen werden, weil die blosse Kennmiß, daß
so was vorgelegt wurde, im Leman Unruhe verur-
fachen würde: denn diesem zufolge ist alles dem Staat:
selbst Polizei über Steinbrüche ist unnüz.und darf
Nicht festgesetzt werden, überhaupt muß alles was
nicht Metalle und Salze betrifft, aus dem Gutachten
durchgestrichen werden, sonst entsteht Unruhe im Volk,
denn noch nichts war so despotisch wie dieser Gcfe,
jesvorschiag. Koch begreift nicht, wie man sich nun
noch ereifere, da Escher fich selbst zur Umarbeitung
anbiete: aber noch seltsamer ist es daß man nun noch
gar einen Theil des Bergbaus der Polizei) entziehen
will, weil der Leman genug Steinbrüche hat: andere
Gegenden mangein dieselben, und gerade deßwegen,
weil fie keiner genauen Aufsicht unterworfen waren
und von unwissenden Menschen so bearbeitet wurden,
daß ihre weitere Benutzung nun unmöglich ist: gerade
das Gleiche kann auch mit den für Ziegclhütten so
wichtigen Laimgruben statt haben, und da nach dem
Gutachten, der Staat, die Aufsicht und Lcitung uns
enrgclllich schenkt, so lit ja der Vorschlag den Unter-
nehmern jeder Art Bergbaus von dem größten Vor-
theil, und ich sehe keine Despotie, wenn diese in
den Stand gesetzt werden ihre Arbeiten zwekmäßig
und vortheilhaft einzurichten, da hingegen unter den
alten Regierungen alles von dieser Act vernachläßigt
und verdorben werden durfte: ich nehme also Esche rs
Antrag mit Dank an. N af fobert Abstimmung, weil
H cher sich selbst zur Umarbeitung anbiete; das Gut-
achten wird der Kommission zurükgcwiesen.

Dracci begehrt, daß des Rechts der Gleichheit
wegen, der grosse Rath auch einen italiänischen Dolls
melsch halte, indem die italiänischen Deputaten zr»,
stentheils ohne allen Antheil an den Berathungen
seyn muffen und also unnütz seyen. A «der werth
glaubt, es sey schon über diesen Gegenstand eine
Kommission niedergesetzt, an die diese Petition vers
wiesen werden soll; allein mit Anerkennung des ges
foderien Rechts fühlt er auch die Schwierigkeit in
drei Sprachen alle Berathungen zu führen. Mars
cacci bemerkt daß jene Kommission nur wegen einem
italiänischen Bulletin niedergesetzt ist, und über diesen
Antrag nichts leisten könne. Ca r m i t r an findet das
Begehren freilich gerecht, bittet aber dringendst, das»
selbe noch etwas aufzuschieben, indem doch Alle et»

was von einer der beiden Sprachen verstehen. Her«
zog hofft die italiänischen Mitglieder werden von die«

ser Foderung abstehen, wenn sie bedenken, wie sehr
schon die zweite Sprache alle Berathungen verlängert.
Bracci beharrt auf seinem Antrag weil die Cons
fiitution neben der Freiheit auch Gleichheit predigt.
Koch unterstützt diesen Antrag aus den gleiche»
Grundsätzen und fobert eine Commission hierüber;
Maracci folgt Koch und begehrt nur, daß die
Reden der Jtalianer übersetzt werden. Z o n e t t i vers
sichert, daß man schon frühe dies« Schwierigkeit eins
gesehen und darüber mit Rapinat gesprochen habe,
der sie aber versicherte, daß auch hierüber gesorgt
werden müsse, und daß erst auf dieses hin die Kons
stitution angenommen worden sey. Spengler will
dem Beispiel der grossen Republik folgen nur eine

Sprache gebrauchen, und durch die Mehrheit ent,
scheiden lassen, weiche Sprache den Vorzug habe»
soll. Hu der federt Verweisung an die Kommission.
Dieser Antrag wird angenommen.

Da der XV. Abschnitt des Reglements der bed
den Räthe vom Senat wegen Redaltionvfehlein ver»
worsen wurde, so wird derselbe aufs neue der Kom«
mission zugewiesen.

^ Koch tragt im Namen einer Kommission darauf
an; eine seit zehn Monaten ledige und seit siebe»
Monaten schwangere Wittwe heuralhen zu lassen,
theils weil das Gesetz unbillig sey, welches nur daS
Weib und nicht auch den Mann hierüber einschrän-
ke, theils aber weil nun kein Zweifel mehr über die
Paternität, die von dem Bräutigam selbst zugestan»
den werde, herrschen könne, und dadurch ein un»
schuldiges Kind von einer Schande, die freilich nue
ausi Vorurtheil beruhe, gerettet.werde. Huber uns
terstützt den Antrag, weicher angenommen wird.

Koch tragt im Namen einer Kommission darauf



an, den Sammetweber Grub er aus Wien, der kein

Heimathschein hat, aber Bürgschaft leisten kann, und
schon seit dem 8 Julii mit Koste» und Schmerzen arss

Entscheidung wartet, seine Braut, eine Schweitzvrin,
heurathen zu lassen. Anderwerth widersetzt sich

dem Antrag. Koch sagt, er unterstütze gern die
Heurathslusiigen, und finde hier keine Schwierigkeit
weil Gruber, wenn er sich auch auswärts kopuliren
lassen würde, sich doch nachher in Helvetica nieder'
lassen könnte. Der Antrag wird angenommen.

Doktor Troll von Winterthur, dessen Bittschrift
»erlohren worden, stellt sich selbst an die Schranken,
und bittetum Bestätigung eines Recesses vom i2.Junii,
der vom Kantonsgericht vernichtet wurde. Man geht
auf Kochs Antrag zur Tagesordnung, weil dieser Ge-
genstand richterlich ist.

Koch trägt im Namen einer Kommission darauf
an, B. Maurer von Zolliken im Kanton Zürich, sei-

ner Frauen Schwester Tochter, Mit der er ein Kind
gezeugt hat, daß vom Zürchcrischen Ehegericht ehrlich
und erblich erkannt wurde, welches ihm aber die
Heurath versagte, die er gerne heuraihen möchte,
heurathen zu lassen, weil es dem mosaischen Gesetz
nicht zuwider, und den Zürcherischen Ehesazungen zu-
folge dispensabel ist Dieser Antrag wird angenommen.

Endlich trägt Koch im Namen der gleichen
Kommission darauf an, B. Wohlleb von Lupfig,
der seines Vaters Halbbruders Wittwe heurathen möch
te, durch die Tagesordnung dieses zu bewilligen, weil
das Gesetz nur des Vaters Bruders Wittwe zu hem
rathen verbiete. Auch dieser Antrag wird angenommen.

An die Herausgeber des Republikaners.
Dies ist schon eine der glüklichen Folgen des mit der sran-

Mscheu Republik geschlossenen Allianz-Traktats. Sie werden
ersucht, dieses Schreiben in ihr Zeitungsblatt einrücken zu
lassen damit diejenigen. welche Pensionen zu beziehen haben,
daraus sehen, daß Sie ihre Hofmmgon nicht aufgeben, sondern
ihre Papiere dem Finanzminister zusenden sollen.

Republikanischer Gruß.
Der Generalsekretair des Direktoriums

Mousson.
Basel den >z. Fructidvr im «ten Jahr der franz.

einen und untheilbaren Republik.

Der àegationssecretair per französischen Republik in
der Schweiz, an don Bürger Bcgos, Minister
der auswärtigen Angelegenheiten der helvetischen
Republik.

Bürger Minister?
Das National-Schatzamt hat einen Inspektoren hieher

gesandt, dessen Auftrag darin besteht, genaue Berichte einzuzie-
hen, über hie wahre Lage und die bestimmte Anzahl der
Schweizer, hie von der fränkischen Republik pensionirt sind.
Is ist mir ein wahres Vergnügen Ihnen zugleich anzeigen zu

I

können, daß die fränkische Regierung zur Disposition seines
Zahlmeisters Gelder übergeben läßt, die zn Bbbezahlnng wenig-
stens eines Theils dieser ihm immer heiligen Schuld bestimmt
sind. Da ohne Zweifel eine gewisse Anzahl unser ihnen sich

nicht angemeldet haben, oder bey dem Bürger Troclte, Zahl-
meister der Republik, nicht eingeschrieben sind, so wende ich

ich mich an Sie, Bürger Minister, um dicßorts schleunige und

zuverlässige Erläuterungen zu erhalten. Der Finanzmiwster
Ihrer Republik hat obnlängst von den Regierimgsstatthalttm
der verschiedenen Cautoue einen Etat dieser Pensionirse» ver-
lauge» sollen: ich ersuche Sie denselben z» bitten mir eine»

Zusammenzug von diesen verschiedenen Etats zukommen zu las,

sen, und diejenigen die ihre Pensions - kevet- erhalten, nH
die welchen zwar ein Recht darauf zulömmt, die aber dasselbe

nicht erhalten haben, in zwey besondere Klassen »u seyen.

Der Bürger Inspektor des National-Schatzamtes wünsche,

daß diese Ärbeir in der kürzmöglichsten Frist verrichtet werde»

könnte. Sie werden fühlen, Bürger Minister wie wichtig des-

sen Beförderung für das Interesse ihrer Mitbürger ist.

Gruß und Bruderschaft.
8ig. Ed. Bignvn

Dem Original gleichlautend:

Der Gencralsekretair. Mousson.

Im Namen der helvetischen einen und untheilbamt
Republik.

G e s e z.

Die gesetzgebenden Räthe: In Erwägung, daß die kvnsti-

tuirten Obrigkeiten, ohne welche die Republik ein eitler Na-

me seyn würde, unter dem Schutz der Gesetze stehen sollen:

In Erwägung, daß eine eben so schleunige, als strenge

Strafe den Verwegenen treffen muß, welcher sich in Ankunft

an der Republik in ihrer Person zu vergreifen wagen dorste:

Nachdem sie die lirgei« erklärt

Erklären
i. Alle Angriffe jeder Art, welche gegen Statthalter,

Verwalter, Richter, Unterstatthalter, Agenten, oder andere

durch das Gesetz benannte öffentliche Beamte begangen werden,

die mit ihre» Unterscheidungszeichen bekleidet sind, und im

Namen des Gesetzes reden, sind öffentliche Verbrecher, weime

im Namen der Nation durch die öffentlichen Ankläger verM
werden sollen. -

Der alleinige Ungehorsam gegen diese Beamte, wem

sie als solche anerkennt sind, veranlasset die Anklage M"
den, oder diejenigen, so sich dessen schuldig gemacht ha-'» -

und die Untersuchung ihres Betragens von dem DistnkMriv
te durch Anklage von Staates wegen.

z. Wenn dieser Ungehorsam mit Beschimpfung °eg>> '

ist, so soll er aus gleiche Art wie im -ten Artikel stehet, dma-

die correctionelle Polizey bestrast werden. ^ .»
4. Wenn Drohungen auf Schinähworte folgen, wu'

ein peinlicher Fall, und die Schuldigen werden ans BCM
des öffentlichen Anklägers von dem Kantonsgericht velM '

z. Diejenigen, welche die öffentlichen Beamten »

Freyheit zu berauben, Hand an dieselben zu legen, ober

Person in Gefahr zu setzen, stch erkühnen wurden,st>>

Verbrechens gegen die Nation schuldig erklärt, und solle»

bestrast werden. y-mGs-
6. Diejenigen Bürger, welche angesucht werden v' ^

setz in den im z, 4 und zten Artikel bestimmten yM»,
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